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Vorb ericht.

Seit 1810 beſteht zu Gutſten der Hinterbliebenenweltlicher
Hof⸗ und Civilſtaatsdiener im Großherzogthume Baden eine
Wittwen - und Waiſenverſorgungsanſtalt , der fogenannte welt -

liche Civildienerwittwen - Fiscus . Sie wird von der General⸗

wittwenkaſſe dahier verwaltet und dieſe ſelbſt iſt der Aufſicht und

Leitung eines dem Großh . Miniſterium des Innern untergeord⸗
neten Verwaltungsrathes untergeben .

Durch die Statuten vom 28 . Juni 1810 Reg: Bl . 4810 ,
S . 225 ) ins Leben gerufen und ' nach §. 25 . der Verfaſſungs⸗
urkunde unter den Schuz der Verfaſſung geſtellt , hat die Anſtalt
ſeit vollen 28 Jahren ihr ſegenreiches Wirken fortgeſetzt , einer

großen Anzahl von Wittwen und Waiſen ſtändige Unterſtützung
verabreicht , alle ihre Verpflichtungen gewiſſenhaft erfüllt .

Nicht unerhebliche Abänderungen , Zuſätze und Erläuterun⸗

gen ſind inzwiſchen in Bezug auf einzelne Theile der Statuten

erfolgt und es hat ſich in neuerer Zeit das Bedürfniß mehr und

mehr fühlbar gemacht , jene Abänderungen , Zuſätze und Erläu —

terungen zu ſammeln und mit den Statuten ſelbſt in einem ge⸗
ordneten Ganzen bekannt zu machen .

Der Verwaltungsrath hält ſich für verpflichtet , dieſes Be⸗

dürfniß , ſo weit thunlich , zu befriedigen . Er hat darum die ge⸗

genwärtige Ausgabe der Statuten veranſtaltet und dieſen Vor⸗

bericht dazu beſtimmt , mittelſt weniger Bemerkungen
I - úber die dem

Wittwen⸗⸗Fiscus einverleibten älteren Inſti⸗
tute und

II . über die ſeitherigen Leiſtungen und den bengak Zu⸗

ſtand des Erſteren
1 x
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den zahlreichen Mitgliedern der Anſtalt von deren Wirkſamkeit

und Einrichtung jene nähere Kenntniß zu verſchaffen , die ſie aus

den Statuten und den durch das Regierungsblatt zur öffentli⸗

chen Kunde kommenden jährlichen Rechnungsauszügen nicht zu

erlangen vermögen .

T. Ueber die dem Wittwen - Fiscus einverleibten

älteren Institute .

Der weltliche Civildienerwittwen - Fiscus , wie er jetzt beſteht,

iſt nicht die älteſte Anſtalt der Art im Umfange des Großherzog⸗

thums . Es beſtanden vielmehr auch vor 1810 zu Gunſten der

Hinterbliebenen von Hof - und Civilſtaatsdienern verſchiedene
5

Wittwen⸗ und Waiſenverſorgungsanſtalten .
Von ihnen ſind hier jene Inſtitute zu erwähnen , die theils

im Jahre 18410 ſchon ( ſiehe s . 4 . der Statuten ) , theils ſpäter⸗

hin in die jetzt beſtehende allgemeine Anſtalt aufgenommen wur⸗

den . Es ſind dies der kurfürſtliche , nachher großherzogliche

weltliche Wittwen⸗Fiscus für die badiſche Markgrafſchaft ,die
Bruchſaler Wittwenkaſſe mit ihrer Tochteranſtalt , der Livreedie⸗

nerwittwenkaſſe , die Sanct Blaſianiſche Wittwenkaſſe und der

Klettgauer Penſionsfond .
In der Markgrafſchaft Baden - Durlach war ſeit

dem 23 . Juli 1758 , in der Markgrafſchaft Baden⸗Ba⸗

den ſeit 1765 eine Wittwen⸗Fiscigeſellſchaft für die weltlichen

Hof⸗ und Civildiener — je in zwei Abtheilungen , die Eine für

die höheren , die Andere fuͤr die niederen Diener —errichtet .

Die Statuten beider Anſtalten , wovon ſich die der Erſteren in

Gerſtlachers Sammlung aller Baden⸗Durlachiſchen Verordnun⸗

gen , Bd . 2. S . 320 und ferner , abgedruckt finden , waren im

Weſentlichen die Nämlichen . Die Ginfúnfte der einen wie der

anderen Anſtalt beſtanden in der Hauptſache in den ordentlichen

jährlichen Beiträgen der Mitglieder von 1½ Prozent ihrer Be⸗

*
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ſoldung bei der erſten und von 17/ Prozent bei der zweiten Mb -

theilung , in Eintrittsgeldern neu angeſtellter Diener yon 3 , Proz
zent bei der erften und von 31%, Prozent bei der zweiten Mb -

theilung , in Meliorationsbeiträgen von Beſoldungsaufbeſſerun⸗
gen zu £ Prozent bei der erften und zu 4 % Prozent bet der

zweiten Abtheilung , in einer vierteljährigen Beſoldungsrate
( dem ſogenannten Gratialquartal ) von der Beſoldung aller ab⸗

gehenden Mitglieder , in Geſchenken und Vermächtniſſen , in den

Zinſen aus den von den Landesherren urſprünglich zugeſchoſſe—
nen und von den Anſtalten ſpäterhin geſammelten Kapitalien ,
endlich noch ſeit 1799 in den Receptionstaxen zu 8 Prozent bei

neuen Anſtellungen und in den Meliorationstaxen zu 4 Prozent
bei Beſoldungsaufbeſſerungen . Zu den Beneficien der Witt⸗

wen und Waiſen ſollten ſtatutengemäß neun Zehntheile aller

Beiträge der Mitglieder und die Hälfte der Kapitalzinſe ver⸗

wendet werden ; es wurden jedoch hiezu ſeit 1776 neun Zehn⸗
theile der Beiträge und drei Viertheile der Zinſe , ſeit 1795 aber

alle Beiträge und Zinſe verwendet . Die Größe der Benefizien
war von Viertel - zu Vierteljahr wandelbar . Bei der erſten

Abtheilung ſchwankte der Jahresbetrag von weniger als dem

Sechsfachen bis nahe an das Zehnfache vom jährlichen ordent⸗

lichen Beitrage des verlebten Dieners ; bei der zweiten Abthei⸗
lung dagegen von weniger als dem Sechsfachen "e nahe an

das Elffache dieſes Beitrags .
Mit dem 23 . April 1803 kam der Zeitpunkt herbei, auf Den

die beiden , feit 37 Jahren neben einander beſtandenen markgräf⸗
lich⸗badiſchen Schweſteranſtalten vereinigt wurden . Es geſchah
dies durch Gründung des kurfürſtlichen, nachher großherzoglichen
weltlichen Wittwen - Fiscus für die badiſche
Markgrafſchaft , in den Statuten von 1810 die altbadiſche
Wittwenkaſſe genannt ( — vid . dag zehnte Organiſations⸗
edict vom 20 . April 1803 ) .

Man fandes dabei ſachgemäß , dieſe vereinigte Anſtalt auf
die ganze damalige Markgrafſchaft , d. i. auf alle alten und neu

erworbenen Gebietstheile auszudehnen , welche das erſte Orga —
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niſationsedict von 1803 unter der badiſchen Markgrafſchaft be⸗

greift . Man hielt es zugleich für billig , in Rückſicht auf die ,

nicht zu den alten Stammlanden gehörigen Theile der Mark⸗

grafſchaft aus der Staatskaſſe eine weitere Fundationsſumme

von fünftauſend Gulden zuzulegen . Im Uebrigen blieb es bei

den oben ſchon erwähnten Statuten ; nur ward die ſeit 1795

eingetretene Vergünſtigung — vermöge der alle Beiträge der

Mitglieder und alle Zinſe zu Beneficien durften verwendet wer⸗

den — dahin beſchränkt , daß zwar alle Zinſe , aber nur neun

Zehntheile der Beiträge hiefür in Anſpruch genommen werden

ſollten . Die alſo gebildete Anſtalt begann mit dem 23 . April

1803 und währte bis zum 23 . April 1810 . Sie nahm in der

erſten Abtheilung von 380 Contribuenten ( d. i . in den Witt⸗

wen⸗Fiscus aufgenommenen — immatrikulirten — Hof - und

Staatsdienern )bis auf 529 , in der zweiten Abtheilung von

423 Contribuenten bis auf 502 zu . Die Zahl ihrer Percipien⸗
ten ( d. i . der zum Beneficiengenuſſe gelangten Familien ) ſtieg

in der erſten Abtheilung von 161 bis auf 475 , während ſie in

der zweiten Abtheilung von 156 bis auf 4514 fih verminderte .

Dag Kapitalvermögen Der erften Abtheilung nahm von

494,709 fi. 45 fr . bis auf 219,158 fi. 46 fr . , jenes der zweiten

Abtheilung von 66,492 fl. 18 fr . bis auf 73,149 fl. 56 kr . zu .

Das Beneficium ſchwankte in der erſten Abtheilung zwiſchen

dem Neun - und Zehnfachen , in der zweiten Abtheilung abêr

zwiſchen dem Neun⸗ und Elffachen vom Jahresbeitrag des ver⸗

lebten Mitglieds . Die bald nach Vereinigung der beiden mark⸗

gräflichen Wittwenkaſſen eingetretene weitere Vergrößerung des

Landes und die hiedurch herbeigeführte Verſtärkung der Central⸗

ſtellen , die in der Markgrafſchaft ihren Sitz hatten , ferner die

mit der Landesvergrößerung eingetretene Erweiterung des Hof⸗

ſtaats des Regenten und der höchſten Regentenfamilie hatten

die Contribuentenzahl in einem Verhältniſſe geſteigert , wie es

den Kräften des Fonds nicht angemeſſen war : Dieſer

das Gedeihen der Anſtalt gefährdende Umſtand und das täglich

dringender hervortretende Bedürfniß , dieſe über das ganze Groß⸗

`
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herzogthum zu erſtrecken , riefen den jetzt noch blühenden weltli⸗
chen Civildienerwittwen - Fiscus ins Leben .

Die Wittwenkaſſe für die Hof - und Staatsdie⸗

ner im vormaligen Fürſtenthume Bruchſal iſt von dem

vorletzten Fürſtbiſchofe Auguſt unterm 16 . Mai 1771 gegründet
worden . Ein bedeutendes Stiftungskapital , verſchiedene der

Anſtalt zugewieſene Gefälle , die in anderthalb Procent der Be⸗

ſoldungen beſtandenen jährlichen Beiträge der immatrikulirten .

Diener , der vierte Theil der Jahresbeſoldung neu angeſtellter
und der vierte Theil vom Jahresbetrag der Zulage der , eine

Beſoldungsaufbeſſerung erlangenden Diener bildeten den Fond .
Dazu kam noch nach dem letzten Willen des Stifters der fünfte

Theil ſeines hinterlaſſenen beträchtlichen Vermögens .
Die Mitglieder der Anſtalt wurden rückſichtlich der An⸗

ſprüche ihrer Relieten auf ein größeres oder geringeres Bene⸗

ficium in drei Klaſſen eingetheilt , in der Art , daß die Relicten

eines Mitglieds erſter Klaſſe ſo oft drei Gulden erhielten , als

den Relicten eines Mitglieds zweiter Klaſſe der Betrag von

gwei Gulden und jenen eines Mitglieds dritter Klaſſe ein Gul -

den zugeſchieden wurde . Der höhere oder geringere Rang der .

Dienſtſtelle , die ein Mitglied bekleidete, nicht die Größe der Be⸗

ſoldung , beſtimmte deſſen Cinreihung⸗ in die erſte , zweite oder

dritte Klaſſe .
Nur ein gewiſſer Theilder Einkünfte durfte jährlich zu Be⸗

neficien verwendet , alles Andere mußte forthin zu Kapital ange⸗
legt werden .

Mit der Sekulariſirung des Hochſtifts änderten ſich manche
Verhältniſſe der damals ſchon zu voller Kraft herangereif⸗
ten Anſtalt . Der fürſtbiſchöfliche Hof nahm ein Ende und die

Centralſtellen erhielten ihren Sitz außerhalb dem Fürſtenthume
Bruchſal . Einige Modificationen in der Einrichtung der An⸗

ſtalt waren unter dieſen Umſtänden unvermeidlich . Zwar ſollte
ſie nach dem zehnten Organiſationsediete von 1803 auch künf⸗
tig ſelbſtſtändig und von allen andern Wittwenverſorgungs⸗An⸗
ſtalten getrennt erhalten werden . Es ward aber zugleich ein



beſtimmter Theil des Staatsgebiets bezeichnet , innerhalb deſſen

die geſammte kurfürſtliche Hof⸗ und Civildienerſchaft ihr ange⸗

Hören folte . Es ward feſtgeſetzt, daß ſie bei neuen oder höhe⸗

ren Immatrikulirungen vom betreffenden Mitgliede füͤr die Ju -

kunft mehr nicht erheben dürfe , als in ähnlichen Faͤllen die Witt -

wenkaſſe der badiſchen Markgrafſchaft . Es ward aber auch

ausgeſprochen , daß ſie gleich der eben erwähnten Kaſſe beim Ab⸗

gange eines ihrer Mitglieder das Gratialquartal zu beziehen be⸗

rechtigt ſei.
Die Bruchſaler Wittwenkaſſe beſtand in dieſer Weiſe bis

zum 23 . April 1810 . Sie hatte auf den letzteren Termin an

Contribuenten 198 , an Percipienten 70 mit einem jährlichen
Beneficienbezuge von 14,241 fl. 6 kr. , an Kapitalfond — ein⸗

ſchließlich des zu 55,000 fl. angenommenen Fünftels von der

Verlaſſenſchaft des Fürſtbiſchofs Auguſt — 227,062 fl. 54 kr . “)

Als eine kleine Tochteranſtalt ſchließt ſich dem Bruchſaler

Wittwen⸗Fiscus die beſondere Wittwenkaſſe für die Hinterbliebe⸗
nen vormaliger Livreebedienten der Fürſtbiſchöfe an . Sie iſt

unter dem Fürſtbiſchofe Auguſt dadurch entſtanden , daß die aus

veräußerten Livreeſtücken erlöſten 2859 fl. zu einem beſonderen

Fond zurückgelegt wurden mit der Beſtimmung , daß zwei Drit⸗

theile der Zinſen unter die Wittwen und Waiſen der Livreebe⸗
dienten jährlich vertheilt werden ſollten , während ein Drittheil

der Vermehrung des Fonds gewidmet bliebe . Bei dieſer Ein⸗

richtung beließ es die Großh . Regierung ; nur verordnete ſie un⸗

term 24 . November 1807 , daß der Fond mit dem Abgange der

Anſpruchsberechtigten der Generalwittwenkaſſe anheim fallen ,

und ſpäterhin , daß den Berechtigten nicht blos die Rate von

zwei Drittheilen , ſondern der volle Betrag der Zinſen jährlich

*) Der §. 10 . der Wittwenfisciſtatuten vom W. Juni 1810 ſchlug

freilich den Kapitalfond noch höher , nämlich zu 230,000 fl . bis

240,000 fl . an ; allein der Fond lieferte an Zinſen nur 9072 fl .

51 kr. und mochte , die vielen uneinbringlichen Poſten abgerechnet ,
faum úber 200,000 ff. betragen .

+
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uͤberlaſſen werden ſoll . So wird es auchjetzt noch gehalten .
Die Zahl der Percipienten belief ſich am 1. Mai 1837 auf 13,
das Vermögen auf 3786 fl. 54 kr . und die Summe der Bene⸗

ficien im Rechnungsjahre 1836 auf 161 fl. 12 kr .

Die Sanct Blaſianiſche Wittwenkaſſe wardvomFürſt⸗
abte Martin II . zu Sct . Blaſien am 9. April 1766 gegründet,

mit der Beſtimmung , nicht nur für die hinterlaſſenen Wittwen

und Waiſen der Sct . Blaſianiſchen Dienerſchaft zu ſorgen , ſondern
auch die Penſion der in Ruheſtand verſetzten Diener und Offi -
cianten zu beſtreiten und den arbeitsunfähigen ſtiftiſchen Hand—⸗
werkern Unterſtützung zu reichen . Sie wurde mit dem 23 . April

1810 aufgehoben und ihr Vermögen unter die Staats - und
Generalwittwenkaſſe vertheilt. Dieſe bekam unter dem ihr im

Fabre 4810 bewilligten Geſammtzuſchuſſe von 205,000 fl.
G . 14 . der Statuten ) ein Kapital von 10,000 fl. aus der Set .

Blaſianiſchen Wittwenkaſſe und mußte dagegen die noch vor⸗

handenen Diener des Stiftes ohne Eintrittsgeld und blos ge⸗

gen Verabreichung der gewöhnlichen Jahresbeiträge in den all⸗

gemeinen Wittwenfisciverband aufnehmen ; der Staatskaſſe aber

fiel das übrige Vermögen des Inſtituts mit der Verbindlichkeit
zu, deſſen Verpflichtungen gegen Penſionäre und die ſchon vor⸗

handenen Wittwen und Waiſen zu erfüllen .
In der ſchon ſeit 1806 unter badiſcher Hoheit befindlichen ,

durch Kaufvertrag vom 13 . Juni 1812 vom 23 . Auguſt des

nämlichen Jahres an vollſtändig acquirirten fürſtlich ſchwarzen —

bergiſchen Herrſchaft Klettgau beſtand für die dortige fürſtliche
Dienerſchaft ſeit dem 13 . Februar 1766 ein , vom Fürſten Jo⸗

ſeph von Schwarzenberg gegründeter Penſionsfond , aus dem

nicht nur die Penſionen der in Ruheſtand verſetzten Diener , ſon⸗
dern auch die Beneficien für Dienerwittwen und Waiſen beſtrit⸗
ten werden ſollten . Zu dieſem Behufe mußten die Diener in

die Kaſſe des Fonds jährliche Beiträge leiſten und ſie waren

rückſichtlich der Größe dieſer Beiträge und der Penſionen —

die ſie und ihre Relicten einſt zu beziehen Haben würden — in -

acht Klaſſen getheilt . Die Beiträge und Penſionen , früher weit
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geringer , waren ſeit 1812 folgendermaßen beſtimmt , nämlich

für die

I . Klaſſe der Jahresbeitrag auf 54 fl. , die Penſion auf 720 fl .

OÆ p, TAbtheilung 4 . 36 fl. , „

Abtheil . B . E S;

III . Klaſſe der Jahresbeitrag auf 24 fl.., „ $

IV. LA ” U4 18 fl., "m "n

V. m" " n"
9 fl., "m "

VI . „ n " 45 fl., P è w

VII . "” n 1"
3 fl., n "n

- VII . " nem a

540fl .

450 fl

360fl .

270fl .
150fl .

75l .
60fl .

A0fl .

Baden übernahm den Penſionsfond von 74,827 fl. mit der im

ihn dem Großh .

Wittwen⸗Fiscus einzuverleiben, der Klettgauer Dienerſchaft je⸗

doch die beſonderen Vortheile des Inſtituts zu erhalten , ſofern

dieſelben größer wären , als beim Großh . Wittwen⸗Fiscus . Die

Vereinigung des Penſionsfonds mit dem Lezteren fand hiernach

wirklich ſtatt ; doch ward vorerſt noch die beſondere Verrechnung
beibehalten , bis endlich auch ſie vom 23 . April 1823 an einge⸗

ſtellt wurde . Der mit Uebernahme des Fonds eingegangenen

Bedingung kam man bis jetzt vollſtändig nach. Da endlich

nach dem Stiftungsbriefe die Beiträge der Diener ganz auf⸗

hören ſollten , wenn der Fond ſo zu Kräften gekommen wäre ,

um ohne ſie ſeinen Verpflichtungen genügen zu können , ſo wur⸗

den vom 23 . April 1823 an keine weiteren Beiträge erhoben ,

Art . 6. der Kaufurkunde enthaltenen Bedingung ,

weil das Kapitalvermögen damals 104,454 fl. 24 fr . die Be⸗

nefizienſumme für 17 Percipienten hingegen 3175 fl. betrug ,

und ſonach der im Stiftungsbrief vorgeſehene Fall wirklich ein⸗

getreten zu ſein ſchien. Bei der käuflichen Erwerbung des Klett⸗

gaus zählte der Penſionsfond 33 Mitglieder und 10 Perci⸗

Mitglieder und
pienten , am 1. Mai 1837 dagegen noch 12

eben ſo viele Percipienten .
re

e
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II . Ueber die feitherigen Leistungen und den

dermaligen Zustand des Wittwen - Fiztus ,

Den fo eben erwähnten älteren Snftituten folgte — wie

ſchon geſagt — der noch jetzt beſtehende weltliche Civildiener⸗

wittwen⸗Fiscus .

Auf das ganze Großherzogthum ausgedehnt , ſollte er alle

weltlichen Hof - und Civildiener , die Seine Königliche Hoheit
ber Großherzog bereits angeſtellt hatte oder noch anſtellen

würde , er ſollte ſodann auch die Diener von Mitgliedern der

höchſten Regentenfamilie aufnehmen ( § § . 1. und 7. der Statuten ) .
Den Stamm des Inſtituts ſollten die Wittwenkaſſen für die

badiſche Markgrafſchaft und für das Fürſtenthum Bruchſal
bilden ; aber auch der St . Blaſtaniſche Fond ſollte ſeinen Bei⸗

trag zum Verſnögen der Anſtalt liefern ( § . . ) . Im Ganzen

ſollte , wo nicht die Erfahrung bis dahin zu Modifikationen

gerathen hatte , die Einrichtung der altbadiſchen Anſtalt bei⸗

behalten werden . Wie bei dieſer ſollten die Einkünfte des In⸗

ſtituts beſtehen in den Zinſen des Kapitalvermögens , in den⸗

Receptions - und Meliorationstaxen (§S. 12 . ) , in dem Gratial⸗

quartal eines jeden durch Tod oder ſonſt aus dem Verbande

ſcheidenden Mitglieds ( § . 14 . ) , in den gewöhnlichen jährlichen

Beiträgen der Mitglieder von einem und einem halben Prozent

ihrer Beſoldung ( § . 19 . ) , in dem Eintrittsgelde jedes neu auf -
genommenen Mitglieds von 3 / Prozent der Beſoldung G. 20. ) ,

endlich in dem Beitrage von einem Prozent einer jeden Beſol⸗
dungsaufbeſſerung ( § . 21 . ) . Der Unterſchied zwiſchen den drei

Klaſſen der Bruchſaler Wittwenkaſſe und der Unterſchied zwi⸗

ſchen den beiden Abtheilungen der altbadiſchen Wittwenkaſſe

follte aufhören ( G. . , §. 23 . ) und verſchiedene kleinere Ein⸗

nahmen der Letzteren ſollten hinwegfallen ( S. 18 . ) .

Durch die Erweiterung der Anſtalt durften natürlich die

Anſprüche nicht beeinträchtigt werden , welche ſich die Mitglieder
der vorgefundenen , mit der Zentralanſtalt vereinigten beiden
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Inſtitute ſchon erworben hatten . Darum ſollten die beim Bruch⸗
ſaler Wittwenfiscus bereits vorhandenen Wittwen und Waiſen
forthin wenigſtens das erhalten , auch den künftigen Relicten

ehemals fürſtbiſchöflich Bruchſaliſcher Diener dereinſt wenigſtens
das ausgeworfen werden , was ſie bei abgeſondertem Fortbe —
ſtande des Fonds nur immer zu erwarten gehabt hätten ( §. . ) .
Es ſollte ferner , damit auch die Anſprüche der Mitglieder der

altbadiſchen Wittwen⸗Fiscigeſellſchaft nicht geſchmälert würden ,
der neuen Zentralanſtalt eine weitere Kapitalausſtattung zu⸗
fließen , die mit der muthmaßlichen Zahl neu hinzukommender
Mitglieder , mit dem Vermögen des altbadiſchen Fiscus und
mit der Zahl ſeiner Theilnehmer im Verhältniß ſtünde . Hiezu
ward ( S. 14 . ) die Summe von 205,000 fl. beſtimmt , wovon
40,000 fl. aus dem Sct . Blaſianiſchen Fond , die übrigen
495,000 fl. aber aus den Mitteln anderer geeigneter Stiftungen

und des Staates entnommen wurden . Die Benefizienbezüge
ſollten nicht mehr , wie ſonſt bei der altbadiſchen Anſtalt , von
Quartal zu Quartal , oder von Jahr zu Jahr wandelbar , ſon⸗
dern im Verhältniß zu den Beiträgen der Mitglieder ſtändig

ſein , ſo daß auf jeden Gulden des Jahresbeitrags ein Bene⸗
ficium von elf Gulden jährlich verabfolgt würde ( . 31 ) .
Außerdem ward auf den Fall , als die Zunahme der Mittel des
Fonds eine Erhöhung der Beneficien erlauben ſollte , dieſe Erhö⸗
hung vom Elffachen bis auf dag Sechszehn - und ein halb⸗fache des

Beitrags in Ausſicht geſtellt ' (§. 33 ) . Zum Behufe der Fonds⸗
vermehrung ſollten die Receptions - und Meliorationstaxen , die

Gratialquartalien und ein Zehntel der Beiträge ſtetshin zu
Kapital angelegt und nur neun Zehntheile der Beiträge und die

Kapitalzinſe zu den Benefizienzahlungen verwendet werden

Gö . 42 — 46 . ) . Wenn endlich die hiezu beſtimmten Mittel

nicht hinreichen würden , die Beneficien in dem feſtgeſetzten nie —⸗

derſten Betrage ( je 11 fl. auf 1 fl. Beitrag ) zu entrichten , ſollte
die Staatskaſſe ſo viel , als zu dem Zwecke noch erforderlich
wäre , zuſchießen ( § . 31. ) .
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Unter dieſen Beſtimmungen , deren weitere Ausführung aug

den Statuten ſelbſt mag entnommen werden , trat die Anſtalt

mit dem 23 . April 1840 ins Leben und äußerte bisher in vollem

Maaße ihre wohlthätige Wirkſamkeit . Die Zahl ihrer Mit⸗

glieder ( Contribuenten ) , wie die Zahl derer , denen ſie Unter⸗

ſtützung verabreicht ( Pereipienten ) , ihre Bezüge wie ihre Lei⸗

ſtungen , auch die das Kapitalvermögen des Inſtituts bildenden

Fonds haben ſich inzwiſchen bedeutend vermehrt ; ihre Anſprüche

an den Staat haben ſich geſteigert und ihre Einrichtung hat
verſchiedene Aenderungen erlitten .

In den unter 1. und 2. anliegenden Ueberſichten ſind die

wichtigſten Reſultate aus den Rechnungen der Anſtalt von 1810

bis mit 1836 zuſammengeſtellt .
Die Zahl der Mitglieder oder immatrikulirten Diener iſt

hiernach von 1869 ( dem Stande am Schluſſe des Jahres 1810 )

bis auf 2255 ( dem Stande am Schluſſe von 1836 ) angewachſen .

Dieſe Zunahme iſt veranlaßt durch die Reception der Staats⸗

diener in den nach dem 23 . April 4810 erworbenen Gebiets⸗

theilen , durch den mit Aufhebung der Patrimonialjurisdiction
im Jahr 1813 erfolgten Uebergang einer großen Zahl von

Juſtiz⸗ und Polizeibeamten in unmittelbare Staatsdienſte , durch

Uebernahme der Poſtverwaltung und ihrer Organe von Seite

des Staates , durch die Immatrikulirung der Staatsdiener bei

einer Reihe , ſeit 1810 neu errichteter Stellen in verſchiedenen

Zweigen der inneren und der Finanz⸗Verwaltung .
Deie Zahl der zum Beneficiengenuſſe gelangten Familien

iſt von 418 ( dem Stande am Schluſſe von 1810 bis auf 907

( dem Stande am Schluſſe von 1836 ) angewachſen . Dieſe Ver⸗

mehrung iſt jedoch hinlänglich erläutert durch den langen Zwi⸗

ſchenraum von vollen 26 Jahren , durch die Zunahme der Zahl
der Mitglieder und folglich auch ihrer Hinterbliebenen , durch
die mit den einverleibten älteren Inſtituten bereits übernom⸗

menen Percipienten . Von den ſchon vor dem 23 . April 4810

zum Beneficiengenuſſe gekommenen 402 Familien ſind übrigens

am Schluſſe von 1836 nur noch 61 vorhanden geweſen .
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Das Vermögen der Anſtalt iſt von 790,977 fl. 49 kr . ( dem

Stande am Schluſſe von 1810 ) , bis auf 1,619,578 fl. 8kr . ( dem

Stande am Schluſſe von 1836 ) , mithin auf mehr als das

Doppelte gewachſen in Folge der in den Statuten liegenden Be⸗

ſtimmung , wonach jedenfalls ein beſtimmter Theil der Jahres —⸗

einnahmen zur Fondsvermehrung muß verwendet werden .
Von den jährlichen Einkünften haben ſich die Kapitalzinſe

von etwas über 30,000 fl. bis auf nahe 59,000 fl. gehoben .
Im Verhältniß zur Vermehrung des Kapitalvermögens hätte

zwar der Zinsertrag noch mehr zunehmen ſollen ; allein das

inzwiſchen eingetretene Sinken des Zinsfußes pinan eine ſtär⸗
kere Erhöhung der Zinseinnahme .

Die Sozietätsbeiträge der Mitglieder haben von 1810 bis

1836 von 23,000 fl. bis gegen 40,000 fl. zugenommen , theils

in Folgẽ der ſteigenden Zahl derſelben , theils auch in Folge der

inzwiſchen nach und nach erfolgten Beſoldungserhöhungen .
Nach dem Durchſchnitte von 1810 bis mit 1819 hatte ein Mit⸗

glied jährlich 15,os fl. zu entrichten , und demnach einen durch -

ſchnittlichen Matrikulargehalt von 1005 fl. Von 1827 bis mit

1836 aber leiſtete ein Mitglied im Durchſchnitte jährlich

16,6u fl . , der mittlere Matrikulargehalt belief ſich hiernach auf
1441 fl . Es war alſo im letzten Jahrzehend in Vergleich mit

dem Erſten eine Wioiundehahul von durchſchnittlich zehn

Prozent eingetreten ) .

Die Gratialquartalien haben von 1810 bis mit 1836 von

etwas über 7000 fl. bis gegen 27,000 fl. zugenommen , theils

) Bei Berechnung des durchſchnittlichen Matrikulargehalts nach den

Sozietätsbeiträgen erſcheint derſelbe — da unter den Beiträgen

nicht blos ſolche von früheren Jahren , ſondern auch Eintrittsgelder

und Meliorationsbeiträge begriffen ſind — in einem ziemlich bedeutend

höheren , als dem wirklichen Betrage . Dieſes Umſtandes ungeachtet

kann jedoch bas oben angegebeneVerhältniß zwiſchen dem durchſchnitt⸗

lichen Matrikulargehalt der älteren und jenem der neueren Periode

als richtig angenommen werden .
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in Folge der Zunahme der Mitglieder ſelbſt und alſo auch Des

Abganges an ſolchen , theils in Folge der allmählig eingetretenen

Erhöhung der Matrikulargehalte und mithin auch größerer im

Falle des Abgangs zu leiſtender Zahlungen an Gratialquartalien .
Die Beneficien haben von nahe 40,000 fl. im Jahr 1810

bis auf 140,000 fl . im Jahr 1836 zugenommen . Es geſchah
das theils in Folge der Zunahme der Anſpruchsberechtigten

ſelbſt , theils auch weil an die Stelle der allmählig abgehenden

Berechtigten älterer Zeit — die bei geringerem Matrikulargehalt

ihrer Gatten und Väter auch geringere Beneficien erhielten —

nach und nach ſolche traten , die aus neuerer Zeit bei durch —

ſchnittlich höherem Matrikulargehalt ihrer verſtorbenen Gatten

und Väter höhere Beneficien beziehen . So war nach dem

Durchſchnitte von 1810 bis mit 1819 das mittlere jährliche

Beneficium 147 fl. 39 kr. , in der Periode von 1827 bis mit

1836 aber — 149 fl. 13 kr . ; es hatte demnach die mittlere

Grofe der Beneficien um 26 Prozente zugenommen .
3

Während auf dieſe Art die Leiſtungen der Anſtalt ſo bedeu⸗

tend geſteigert wurden , die Einnahmen aber in weit minderem

Grade ſich erhöhten , ja — wie bei den Kapitalzinſen — im Ver⸗

hältuiß zum Vermögensſtock nicht unbedeutend herabſanken ,
konnte natürlich der Fall einer Erhöhung der Beneficien , den

man nach § § . 32 und 33 der Statuten ſo nahe geglaubt hatte ,

bis jetzt nicht eintreten . Vielmehr mußte die ſtatutengemäße

Unterſtützung des Staates ſeit 1826 jedes Jahr und in neueſter

Zeit bis zu jährlichen 45,000 fl. in Anſpruch genommen wer⸗

den und noch läßt ſich mit Sicherheit der jedenfalls ziemlich

ferne Zeitpunkt nicht beſtimmen , mit welchem die Staatszu⸗

ſchüſſe ganz werden aufzuhören haben .

Auch die Einrichtung der Anſtalt hat ſeit deren Gründung
verſchiedene , niht unwichtige Aenderungen erlitten . Im Jahr

1812 ward ihr der Klettgauer Penſionsfond zugewieſen , im

Jahr 1823 ward er förmlich mit ihr vereinigt . Verſchiedene

organiſche Aenderungen , z. B . die Aufhebung der ſtandes⸗ und

grundherrlichen Jurisdiction , die Uebernahme der Poſtverwal⸗



46

tung für Rechnung des Staates u. ſ. w. verurſachten , daß da⸗

mit eine Reihe neuer Beamten die Eigenſchaft Grohß . Staats⸗

diener und ſonach das Recht zum Eintritte in das Inſtitut er⸗

langten . Der Matrikularanſchlag für Naturalbeſoldungen

an Frucht und Wein wurde im Jahr 1813 conform mit der

inzwiſchen eingetretenen neuen Kammertare nicht unbedeutend

erhöht . Durch Geſetz vom 14 . Mai 1828 wurde die Aufnahme

des Praxisertrags der vom Staate beſtellten Aerzte und Wund⸗

ärzte auf angemeſſenere Weiſe geregelt . Die Beſtimmungen der

Bruchſaler Wittwenkaſſe in Hinſicht auf die Größe der Bene⸗

ficien und auf die Dauer des Bezugs bei Waiſen wurden zu

Gunſten der hiernach zu behandelnden Relicten vormals Bruch⸗

ſaliſcher Diener modifizirt . Der Anfang des Beneficienbezugs

ward im Einklange mit den Vorſchriften über das Sterbquartal

auf den vierten Monat vom Todestag des betreffenden Mit⸗

gliedes an feſtgeſetzt. Die Generalwittwenkaſſe , die zuerſt einem

Departement des Großh . Miniſteriums des Innern , dann der

Staatsanſtalten - Commiſſionuntergebenwar , ward ſeit 1831

einem , aus drei hieſigen Staatsbeamten gebildeten , unter dem

Großh . Miniſterium des Innern ſtehenden Verwaltungsrathe

untergeordnet . à

Alle dieſe Aenderungen ſind aus den , den bezüglichen § ö .

der Statuten beigedruckten Anmerkungen zu erſehen .

Weitere ſtatiſtiſche Notizen über das Snfiitut enthalt die
|

Beilage 3. dieſes Vorberichts .

Dieſer und die in der Anlage abgedruckten Statuten werden

hinreichen, jedem , der an der Anſtalt ein Intereſſe nimmt ,

ein klares Bild von der Einrichtung und den ſeitherigen Leiſtun⸗

gen derſelben zu gewähren.
Karlsruhe , im September 1838 .

Der Verwaltungsrath der Generalwittwen⸗

und Brandkaſſe .



ueberſichten

über

die wichtigſten Einnahmen und Ausgaben , über den

Vermögensſtand , über die Zahl und den Matrikular⸗

anſchlag der Mitglieder des Civildienerwittwen⸗Fiscus ,
auch über die Zahl der zum Beneficiengenuß

gelangten Familien .
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`

Heber

über

die Haupteinnahmen und Hauptausgaben der

— — —

Cinnah

- gaht
Beiträge der immatrikulirten

AIkapitalzinſe .
Sozietäts bei⸗ Receptions⸗ und

träge .
Meliorations⸗

taxen .

fi. kr. fi. fr. fl . fr .

4840 | - 30,722 | 27 | | 37,734 | 33| | 3,830 | 40

4844 | | 33,954 | 147| 23409 | 6l 2462 | 22

1812 | | 34,862 | 44| 25,492 | - 9| 3,248 | —

41843 | | 33,059 | 52| 27,127 |48| | 4,2841 | 44

4844 | | 43,4753 | 6| 34,824 |142l| 48364 | 140

1845 | | 40,039 | 46| 27,594 - | 29 | 2594 | 4

1816 | | 45,096 | 10| | 29,646 | 34| 28753 | 28

4847 | | 44,244 | 4| 27,407 | 27| 28453 | 7

41848 | | 47243 | 4| 27,148 | 58]| 3,034 | 4

4849 | 50,077 | 146| 34,240 | 44| 7,337 | 38

1820 -|| 49,884 | 25 | | 33,997 | 46| 4068 | 53

1821 | | 52690 | 8| 35,923 | 27]| 4060 | 6

4822 | 57,494 | 54| 35,004 | 23| 3,087 | 55

1823 | | 57,544 | 33 | 36,246 | 24| 4,683 | 13

1824 | | 58,058 | 19| | 35,845 | 33| 48303 | 2l

1825 | | 36,875 | 24| ] 37,1197 | 143| 2956 -| 22

1826 | | 56,604 | 59| 38,639 | 2| 4,747 | 44

1827 | 56,608 | 46| 37,428 | 421 3269 | 34
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Beilage $.

sicht

Generalwittwenkaſſe von 1810 bis 1837 .

wen Ausgaben .

Diener .

Paratial⸗ Staats⸗m
i A

A
; Beneficten .

eum Quartalien . Zuſchüſſe.

fl . kr. fl . kr. fl . kr. EREE ,

44,565 | 48| 10,574 | 57 205,000 | — 40,297 | 4f
25,271 28 7,285 46 = — 4186129 8
28,410 9| 148409 49 — = | 44,689 | 28
81,409 | 32| : 45,358 [ T4 —

— [ 50,006 | 43
36/185 | 32 | | 18,1853 | 147 = — | 58,164 | 59
30,182 | 30 | 45,1426 | 40 — — 61,8403
32,492 222,177 55 — — | 69,584 | 314

29,922 | 34 | 20,1641 | —| | 25,000 | —Í 75,325 | 6
30,179 | 59 | | . 44,620 | 40| | 7,235 | 45 73,656 | 31
414,574 | 49 | 47,848 | 56| 149,896 .| — | 76,952 | 40

$
- 38,066 | 39 | | 24,959 8| 24,966 | 24 f 84,908 | 37
39,983 | 33 | | 20,773 ' 47| | - 4,326 | 441 f| 85,694 | 25
38,092 | 18 | | 417,485 | 341| 2,724 7 | 89,029 | 46 }
40,929 | 34 | | 417,664 28 296 | 34 į 101,203 | 143
39,924 | 59 | | 46,086 | 33 — — | 98,478 J141
39,956 | 20 | | 20,247 5 —— — į 100,320 | 53
43,356 | 43 | 20,445 | 48| | 44,807 - | 36 | 403,854 | 4

L
16 | 24,340 | 34| | 20,135 ö Í 106,881 | 58

2 *
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poon ÄT— : —Uñ — —————
| : Ginna

Jahr.
Beiträge der immatrikulirten

Kapitalzinſe. D

i Sozietätsbei⸗ Receptions⸗ und

|
träge , -

D
958.—

a oa eee

1828 57813 5 | | - 39,086 4l 3,657 | 41

- 4899 | 56,323 | 24 | | 40,888 | 49 ] 7,393 | —

1830 | | 57,698 34 38,802 . | 35 5,835 | 39

41834 56,6414 6 | | . 34,958 | 23 2,384 | 34

41832 64,424 | 43 37,874 | 147 6,534 - | 40

1833 | | 55,976 | 47| | 38,448 | 47 6,786 | 10

1834 | | 58,225 | 50 ]| | 36,954 | 35 6,445 | 56

4835 | | 58,603 | 43 | | 38,373 25 | | 62148 | 34

1836 | | 58,819 [ 4942,25820 12,236 [ 13

Anmerk . 1) unter dem in Colonne 1 angegebenen Jahr iſt jedesmal das

betreffende Rechnungsjahr , alſo unter dem Jahr 1810

z. B. das Rechnungsjahr vom 28. April 1810 bis dahin

1811 verſtanden .

2) Die Kapitalzinſe ſind nach dem Soll , die übrigen Ein⸗

nahmen , ſo wie die Ausgabe an Beneficien nach der wirkli⸗
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men

Diener. à
:

Gratial⸗ Staats - Da
< E ; ;

Gni
Quartalien . Zuſchüſſe .

fl . Er. ft kr. fl. fr . fl . Er:

` 142743 | 45| 17,402 | 46| 12,407 | 42 | 110,440 | 42

48,284 | 49| 26,243 . | 54 | | 42,924 | 53 | 116,367 | 46

44638 44| ] 21,277 | 26| | 21,733 | 59] 419,852 | 56

37,342 | 54 | | 24,440 | 58 | | 26,984 | 50 f 124,473 | 24

44,405 | 27| | 25,4174 | 39| 34,443 | 2| 430,694 | 35

44,934 | 27 | | 30,254 | 3 | | 76,288 | 57 {133,415 | 48

43,067 | 31i 25,014 | 14 42,811 25 | 136,534 | 54

44,594 56| 22,458 | 59 | | 45,176 | 34 f139,712 | 49

54,494 | 331| 27,056 | 37| 44,838
lands

440,205 | 56

3) Für 1823 und die folgenden Jahre ſind die Einnahmen und

chen Einnahme und Ausgabe jedes Jahrs, alſo nach dem pas
ben der Rechnung angegeben .

Ausgaben der Klettgauer Wittwenkaſſe mit aufgenommen .

Im Jahre 1823 betrugen die Kapitalzinſe dieſer Kaſſe

4875 fl . 49kr. , die Beneficien bei derſelben 4788fl . 30 kr.
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Nachwei
des

Zu⸗ und Abgangs an Mitnliedern bei der General

Angabe des Vermögensſtandes

Zahl der immatrikulirten Diener . Jahl der
gelang

X% r eſtandJahr . g Zuwachs ] Abgang Peang a
Anfang Ende Anfang

des im des des

Jahrs gaufe des Jahrs ] Jahrs Jahrs

4810. 1229 756. 446 1869 402

48414 i869 83 5 -̀ 4899 41418

1842 41899 122 66 1955 423. ,

1813 - 1955 127 4127 41955 . 452

18414 1955 155 68 2042 483

1845. 2042 - 94 55 20814 530

41816 20814 4102 85 2098 542

4817 2098 47 68 2077 570

1818 2077 56 73 2060 603

1819 2060 225 78 2207 6412

41820 2207 105 78 | | . 2234 639

41824 2234 444 65 2280 666

1822 2280 77 62 | | 2295 682

1823 2295 128 70 2353 686

1824 2353 84 79 28358 708

1825 2358 4107 80 2385 724

1826 2385 107 97 2395 729

1827 2395 53 82 2366 757

41828 2366 7⁴ 80 2357 766

1829 2357 94 95 2353 796
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Beilage 2

sung

wittwenkaſſe während der Jahre 1810 bis 1837 , nebſt
und deſſen Vermehrung .

puna

zum Beneficiengenuß
ten Familien .

Vermögensſtand.

Zuwachs Abgang | Befana f Vermögensſtok Vermehrung
i am = ĵe . Ea N

gegen s

E Ende am Schluſſe das

im „Des des vorhergehende

Laufe des Fahrs Jahrs Jahrs Jahr

s 7 i fl . kr . fl . ee A

39 | 23 418 790,977 4d9 — ³ —

33 | 28 . i 423 $ 793,724 ] 5t | | - 2,744
- 48 | 49 | 452 | 830,454 | 25 | - 36,732 | 34

62 . | 34 | 483 - |- 855,543 ] 44- 25,088 | 46 ;

66 t 49 - | | - 530 | 890,068 - 43 - | |- 34,525 | 37 .

30 18 542 [ 909,377 2819,308 40

63 35 570 [ 927,254 40 | - 47,876 | 42 ,

65 32 603 [ 973,275 3146,021 21

42 33 || 642 4,015,299 24202331

56 29 639 1062,917 44 I 47,618 | 42

56 | 29 666 f1,094,255 39 |- 31,337 | 55 |

44 28 682 1,123,777 19 29,521 40

- 36 32 686 1,137,374 11 13,596 52

6t | 39 708 . 262,899 59 425,525 48

55 42 721 [ 4,279,865 39 16,965 40

50 | 42 | | 729 1,305,706 47 25,844
65 | 37 | | 757 [ 1,333,732 ] 45 | | 28,025 | 28

48 | 39 | 766 [ 1,354,658 ] 48 | | 20,926
”

57 | 27 | 796 | 1,377,954 | 55 | | 23,296 | 37

63 | 42 | | 822 | 1,417,858 | 40 | 39,903 ! 145
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Zahl der immatrikulirten Diener . [Zahl der

I gelang -

Jahr . Defni Zuwachs ] Abgang Berai A
;

Anan lle Ende Anfang

des des des

Jahrs eaufe: $des Jahrs Jahrs f Sabre

1830 2353 80 86 2347 822

1834 2347 43 92 2298 | 3846

1832 2298 65 83 2280 847

1833 [ 2280 55 109 2226 873

1834 2226 84 73 2234 889

1835 2234 583 86 2201 9413

1836 2204 150 96 2255 925

N

Anmerk . 1) In der Colonne „ Jahr “ iſt jedesmal das Rechnungsjahr an⸗

gegeben . Es begann früher mit dem 23 . April , beginnt aber
jetzt mit dem 1. Juni . Das Jahr 1810 iſt demnach die Pe⸗

riode vom 23 . April 1810 bis dahin 1811 u. f- f-

2) Bis zum 23. April 1823 iſt unter dem Vermögensſtocke

nicht nur das Vermögen der Generalwittwenkaſſe und der

Bruchſaler Partikularwittwenkaſſe , ſondern auch das der

Bruchſaler Livreedienerwittwenkaſſe einbegriffen, das der

Klettgauer Wittwenkaſſe jedoch nicht enthalten .

Auf den 23 Avril 1824 und in der Folge ward das Letz⸗

tere mit aufgenommen , das der Bruchſaler Livreedienerwitt⸗

wenkaſſe jedoch weggelaſſen . Auf den 23 . April 1824 betrug

demnach das Vermögen :
;

à. der Generalwittwenkaſſe ( einſchließlich des Bruchſaler

Ñ E Wittwenkaſſefonds ) . . . 1,157,227 fl. 32 fr .

b. der Klettgauer Wittwenkaſſe . 105,672 27

zuſammen alſo 1,262,899 fl . 59 fr .



a oBer Vermögensſtand .

Suwachs ] Abgang Beſtand Vermögensſtock Vermehrungam je gegen
Ende am Schluſſe das

im des des vorhergehendeLaufe des Jahre | | Jahrs Jahrs Jahr
fl . fr. fl . fr :

68 44 | | 846 | 1,442,834 | 23 | | 24,976 | 13
57 56 | S47 [ 1,467,498 44 | 24363 | 51

66 | 40 | 873 f1,497,659 | 58 | 30,461 | 44
- | 67 54 889 1,525,26334 27,603 36

66 42 913 1,553,746 | 50 28,453 16
54 | 42 j 925 | 4,578,101 ] 43 | 24,3834 | 23
49 67 907 į 1,619,578 ] 8 41,476 | 55

Die Vermehrung beſteht demnach
a. im Klettgauer Yond mit 105,672 fl . 27 kr.
b. im wirklichen Vermö⸗

genszuwachs ` 23,579 14⸗

129,251 fl. 41 fr .
nach Abzug des Vermögens der Bruchſaler Livree⸗
dienerwittwenkaſſe mit a 3,725 =- 53 <

— ů— 2—
noch in 125,525 fl . 48 fr .

3) Der Zuwachs an Beitragspflichtigen und Genußberechtigten im Jahre
1824 führt die Mitglieder der Klettgauer Kaſſe mit 17 Beitrags⸗
pflichtigen und mit ebenſo vielen Genußberechtigten mit auf . Vom :Jahre 1824 anerſcheinen ſie demnach unter der Geſammtzahl der
Mitglieder .
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Ueber

Zahl und Klaſſen der immatrikulirten

Staatsdiener . Hofdiener .

Jahr Matrikular⸗ Matrikular⸗
Sahl anſchlag Saht anſchlag

1. Mai fl . fl .

1833 1944 1,960,020 265 | 186,590

41834 41885 1,970,040
||

267
`

483,820

1835 4879 - | 4,980,010 280 490,140

1836 1845 2,034,470 280. ;
198,050

Durch⸗
ſchnitt 1888 41,986,127 273 -| 189,650

Muf - den | | -
Kopf

kömmt ein

Matriku⸗

laranſchlag i
3 :

vm a
e

aa 695



Beilage 3.

sicht

Diener und ihrer Matrikularanſchläge.
—

Diener appanagirter Prin⸗
zen und Prinzeſſinnen Zuſammen

E

fl. fl .
71 [ 46,960 2280 2,193,570
74 45,630 2226 2,199,460
75 44,640 2284 : 2,214,790
76

|
45,360 I - 2204 2,277,880 .

74 - 45,647 2235 2022,424

6417 2o 994
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Statuten

des

Civildienerwittwen - Fiscus

Wir Carl Friedrich von Gottes Gnaden ,

Großherzog zu Baden, Herzog zu Zähringen ue⸗

Wir haben in Unſern altbadiſchen Landen längſt ſchon An⸗

ſtalten errichten laſſen , vermöge welcher für die Wittwen

und Waiſen Unſerer weltlichen Civil Diener ,

durch beſtimmte Penſionsgenüſſe nach dem Tode der Diener

geſorgt wird.
In Unſern neuen Landen haben Wir nur im Bruchſaliſchen

und St . Blaſiſchen ähnliche Anſtalten angetroffen .

Eine Unſerer wichtigſten Regenten-Sorgen. iſt es daher , eine

allgemeine , die geſammte weltlihe Hof - und Civil⸗Dienerſchaft

Unſerer Lande umfaſſende Anſtalt zur Verſorgung ihrer Wittwen

und Waiſen feſt und dauerhaft zu gründen.
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Nachdem Uns nun von Unſerm Miniſterio des Innern darz

über ausführlicher Vortrag erſtattet worden , ſo haben Wir nach
vorgängiger reifer Ueberlegung aller deßhalb beſtehenden Ver⸗

hältniſſe nachfolgendes Eaa

I . Abschnitt .
Allgemeine Einrichtung dieſer Anſtalt .

§. 1.

Vom 23 . April 1810 an ſoll die geſammte von Uns bereits

angeſtellte und künftig anzuſtellende weltliche Hof - und Civil⸗

Dienerſchaft im ganzen Großherzogthum in einer beſtändigen
unzertrennlichen allgemeinen Geſellſchaft zur Verſorgung ihrer

Wittwen und Waiſen ſeyn .

§. 2.

Der Fond dieſer geſellſchaftlichen Anſtalt ſoll niemals ino
=

au feiner Zeit mit den Staatskaſſen vereinigt , ſondern für jetzt
und allezeit als ein abgeſondertes , auf Geſellſchafts - Recht fih
gründendes Inſtitut angeſehen und werden .

§. 3 .

Es aai nicht in der Willkühr ber Diener , ob fie in Die Ge⸗
ſellſchaft eintreten wollen oder nicht. Der Beitritt der bereits

angeſtellten wird ihnen als Pflicht auferlegt . Bei den künftig
Anzuſtellenden iſt der Beitritt als Bedingung der Dienſtauf⸗

nahme anzuſehen . Dabei wird kein Unterſchied gemacht , ob

dieſe und jene jung oder alt , ledig , Wittwer , oder

mit oder ohne KKinder ſind .
14

Saa i

Die bisher beſtandene altbadiſche , ſo wie auch biébisherige
Bruchſaler , und in ſo weit es nach den beſtehenden beſondern



Verhältniſſen möglich iſt , aui bie St . Blaſiſchen Wittwenfisci⸗

Geſellſchaften werden vereinigt , ihre Fonds zuſammen gewor⸗

fen , und wird daraus die nunmehrige allgemeine Wittwenfisei⸗

Geſellſchaft gebildet .

§. 5.

Die bei der altbadiſchen Wittwenkaſſe beſtandenen zwei Ab⸗

theilungen , ſo wie die bei der Bruchſaler Wittwenkaſſe beſtan⸗

denen drei Klaſſen , werden aufgehoben und alle Mitglieder

nach einerlei Grundſätzen und den weiters nachfolgenden Be⸗

ſtimmungen behandelt .

§. 6.

Da jedoch die bisherige Bruchſaler Wittwenkaſſe in Anſe⸗

hung der Dienerklaſſe und der auszutheilenden Beneficien auf

andern Grundſätzen beruhet hat , als bei der altbadiſchen Witt⸗

wenkaſſe beſtanden haben⸗ und forthin beſtehen werden , und

dadurch , jedoch nur bei einigen , entſtehen kann , daßſie in ihrem

bisherigen oder künftigen Beneſiciengenuß zu kurz kommen

könnten ; ſo erklären Wir anmit ausdrücklich , daß in Anſehung

der Wittwen und Waiſen , welche bei der Bruchſaliſchen Anſtalt

bereits vorhanden ſind , ſo wie in Anſehung der ſtiftungsmäßig

in dieſer Sozietät am 23 . April d. J . geweſenen Staatsdiener ,

inſofern dieſe ehemals fürſtbiſchöflich Speierſche Diener waren ,

und für deren künftige Relicten geſorgt werden ſoll , daß ihr

Beneficiengenuß , wann et nach den Verhältniſſen der nunmehrig
neuen allgemeinen Anſtalt geringer als bisher ausfallen ſollte ,

durchaus nicht geſchmälert , ſondern ihnen fuͤr jetzt und künftige

Jahre , ſo lange ſie leben und perzeptionsfähig ſind , wenig⸗

ſtens ſoviel jährlich an Beneficium gegeben werde , alg ſie nach

den bisherigen im §. 10 . der Bruchſaler Wittwenfisci⸗Ordnung

vom 16 . Mai 17741 näher beſtimmten Grundſätzen bei dem ab⸗

geſonderten Fortbeſtand derſelben immer nur zu erwarten ge⸗
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habt hätten , indem ihnen bie nun erfolgende und ausgeſprochene
Vereinigung durchaus unnachtheilig ſeyn ſoll +) ,

II . Abschnitt .
Von ' den zu dieſer Anſtalt berechtigten Perſonen .

§. 7.

Zur Aufnahme ſind fähig und anzuhalten :
1 ) Alle Unſere dermalige und künftige weltliche Hof⸗ und

Civildiener , ohne Unterſchied des Standes und Ranges,
inſofern ſie nicht von der Theilnahme „ wie gleich nachher
beſtimmt wird , ausdrücklich ausgeſchloſſen werden ) :

) Die Beneficien der Bruchſaler Wittwenkaſſe werden dem zufolge nach
drei Klaſſen verabreicht , und zwar monatlich in erſter Klaſſe mit
22 fl . 30 kr . , in zweiter Klaſſe mit 15 fl . , in dritter Klaſſe mit
7 fl . 30 kr. ( Miniſterium des Innern , Landespolizeidepartement,
vom 12. Dezember 1810 , Nro . 3716 — 17. ) .

Die Beſtimmung des §. 10 . der Statuten vom 16 . Mai 1771 ,
daß das Beneficium bei Söhnen nur bis zum vollendeten 18ten , bei
Töchtern nur bis zum 16ten Jahr in der Regel fol verabreicht werz
ben , ift durch die Entſchließung des Miniſteriums des Innern vom
26 . November 1816 , Nro . 6427. , dahin abgeändert worden , daf
auch hier , wie ſonſt , das Beneficium an Göpne bis zum vollen⸗
deten 20ten , an Töchter bis zum vollendeten 18ten Jahr verabfolgt
werden ſoll . —

Auch die weitere Beſtimmung der 1771r Statuteu , wornach die
Waiſen , wenn keine Mutter vorhanden ift , nur ö des Bene⸗
ſiciums zubeziehenhaben, iſt ſeit 1810 geändert und ſeither den
Waiſen in ſolchem Falle das volle Beneficium verabreicht worden .

) 1. Durch höchſte Entſchließung aus Großh . Staatsminiſterium vom
29 . Juni 1818 iſt verfügt worden , daß ſämmtliche lebenslänglich
engagirte Mitglieder der beiden Hoftheater zu Karlsruhe und Mann⸗

heim , deren Frauen ſelbſt nicht mit einer beſtimmten Penſion oder
mit einem beſtimmten Dienſtgehalt lebenslänglich engagirt ſind , in

?
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2 ) Die weltlichen Hof⸗ und Civilbiener Unſers Herrn Enkels

und deſſen Frau Gemahlin Liebden , Liebden: desgleichen

die Diener Unſerer Frau Tochter , der Frau Markgräfin

Liebden .

3 ) Unſere beim diplomatiſchen Corps auswärts angeſtellte
Diener , jedoch nur nach Verhältniß ihrer von Uns ge⸗

noſſenen Beſoldung , ehe fte Den Geſandtſchaftspoſten be⸗

zogen , welche Beſoldung ſte bei ihrer Zurückkunft von der

Geſandtſchaft wieder zu beziehen haben , ſofern ihnen nicht

ein anderes zugeſichert ſein ſollte , oder ſolche nicht das

Maximum der Immatrikulirung von 3000 fl . über⸗

ſteigt D .

4 ) Die weltliche Lehrer , ohne Unterſchied der Religion , auf

—

den beiden Landes⸗Univerſitäten , den Lyzeen , Gymnaſien

und lateiniſchen Schulen , ſie mögen ihre Beſoldungen

aus den Fonds dieſer Inſtitute , oder aus andern Stif⸗

den Wittwenfiscus immatrikulirt , die Beiträge dazu von den öffent⸗

lichen Kaſſen , von denen ſie ihren Gehalt beziehen , aus dieſem

geleiſtet und die als Gratialquartal zu entrichtendeneinvierteljäh⸗

rigen Beſoldungsquoten durch Gehaltsabzug in acht Quartalraten

der Wittwenkaſſe aufgeliefertwerden ſollen .

2. Durch höchſte Entſchließung vom 13. Juli 1820 (NMiniſterium

des Innern vom 13 . Sept . 1820 , Nro . 10,405 . ) iſt ferner beſtimmt

i worden , baf aud die unverheiratheten , lebenslänglich angeſtellten

*

Hofſchauſpieler , ihrer Einwendung ungeachtet , wie andere Großh.

Diener in den Wittwenfiscus aufzunehmen ſeien .

3. Nach Erlaß aus Großh . Staatsminiſterium vom 14 . Januar

1835 , Nro. 110. finden die Beſtimmungen unter 1. und 2 . auf die

—

beim Mannheimer Hoftheater und Orcheſter lebenslänglich engagirt

werdenden Mitglieder auch jetzt noch Anwendung .

Durch höchſte Entſchließung aus Großh . Staatsminiſterium vom

13. Juli 1820 , Nro . 2293 . , iſt beſtimmt worden , daß — wenn

jemand als Großh . Diener bei einer Geſandtſchaft angeſtellt wird ,

der vorher noch ohne Beſoldung war — jedesmal anzufragen fei,

mit welcher Summe er in den Wittwenfiscus aufgenommen wer⸗

den ſoll .
E mi

;
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tungen , Staats⸗ oder ſtädtiſchen und Gemeindskaſſen
beziehen. Die evangeliſche geiſtliche Lehrer an dieſen In⸗
ſtituten ſind größtentheils ſchon in den geiſtlichen Witt⸗
wen⸗Fiscus aufgenommen, und fúr die, welche es noch
nicht ſind , wird demnächſt Unſer evangeliſches Kirchen⸗
departement beſorgt ſein , daß ſie in ſolchen aufgenommen

werden . Wenn ein ſolcher Lehrer geiſtlichen Standes in
der Zeitfolge in den weltlichen Stand übergeht , ſo bleibt
er deſſen ungeachtet im geiſtlichen Wittwen⸗Fiscus , wenn
er gleich ſeine Beſoldung ganz , oder zum Theil aus

Staatskaſſen erhält *) .
5 ) Die weltlichen Mitglieder Unſerer beiden Miniſterial⸗Kir⸗

chendepartements und alle übrige weltliche dieſen beiden
Departements untergeordnete Diener .

6 ) Die weltlichen Verrechner und Diener von Stiftungen , in⸗
ſofern ſie Staatsdiener ſind ; wie z. B . vom Stifte Baden ,
Studienfond ꝛc. , wo jedoch für ſolche das Gratialquartal
aus Stiftungen , ſo weit ſie daraus beſoldet und damit

s immatrifulirt werden , abgegeben werden muf **) ,n 3

j
f:

*) Auh bie an ber polytechniſchen Schule , an der Blinden⸗ und Taub⸗
m ſtummenanſtalt , an den Schullehrerſeminarien und an der Veteri⸗
nt närſchule mittelſt landesherrlichen Patents angeſtellten Vorſtande und
en wiſſenſchaftlich gebildeten Hauptlehrer find — wenn ſie nicht etwa Geiſt⸗
b. lliche ſind — in den Wittwenfiscus aufzunehmen. `

Miniſterium des Innern vom 2. Januar 1827 , Nro . 39 , vom
ar 28. Januar 1829 , Nro . 177 , vom 26 . Juli 1833 , Nro . 8543 ;
die Geſez vom 31 . Dezember 1831 , Regbl . 1832 , Seite 65 , über die
irt : Anſprüche der Lehrer verſchiedener Anſtalten hinſichtlich der Witt⸗

wengehalte ihrer Hinterbliebenen . )

m ) Hierher gehören in Folge höchſter Entſchließung aus Großh . Staats⸗in minifterium vom 13. Auguft 1829 , Nro . 1067 . die Verrechner der
CD KirchenſchaffneiRheinbiſchofsheim , der Stiftsſchafneien Lahr , Sins⸗
ſei, heim und Mosbach , der Pflege Schönau , der Kellerei Schrießheim,
er⸗ der Collectur Mannheim , der Stiftungsverwaltungen Bruchſal ,

Offenburg und Konſtanz , der Schaffneien Heidelberg und Loben⸗

3
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7 ) Die Verwalter öffentlicher Anftalten , die Verwalter des

Kirchenguts , des Landesfundus , die Beamten der Städte ,

die Amtsärzte und beſoldeten Land und Amtschirurgen ,

inſofern dieſe beiden letzteren aus Unſern oder aus Landes⸗

und Amtskaſſen beſoldet werden , nicht aber in Anſehung

deſſen , was ſie aus ſtandesherrlichen Domanialkaſſen

beziehen *) . ;

S8

Ausgeſchloſſen von dieſer Anſtalt ſind :

1 ) Alle Militärperſonen , da für deten Wittwen und Waiſen

bereits ohnehin ſchon eine ähnliche Anſtalt beſteht .

Diejenigen jedoch , welche wegen Hofchargen Nebenbeſol⸗

dungen oder Utilien genießen und dieſes Genuſſes wegen bereits

immatrikulirt ſind , mögen damit immatrikulirt bleiben . Für die

Zukunft ſoll aber dies nicht mehr geſchehen .
Die beim Militär angeſtellten Eivildiener , z. B . bei Unſerer

Kriegskanzlei , ſodann die Auditoren , Aerzte und Wundärzte ,

die angeſtellten Diener bei den Lazarethen u. ſ. w. ſind mit ihren

aus dem Militärfond zu beziehenden Beſoldungen gleichfalls
ausgeſchloſſen , weil ſie damit im Militärwittwen⸗Fiscus imma⸗

trikulirt ſind . Beziehen dieſe aber aus Civilfonds noch weitere

` Beſoldung und ſind fie Damit im Militärwittwen - Fiscus nicht

.

feld , der Studienfondsverwaltung Raſtatt , der Religionsfondsver⸗

waltung Freiburg , des Landhoſpitals zu Baden .

Ausnahmsweiſe ward noch die Immatrikulirung der bei Emani⸗

rung der höchſten Entſchließung in Dienſtthätigkeit befindlich gewe⸗

ſenen Verrechner einiger anderen Stiftungsfonds zugeſtanden .

) Außer den Amtsphyſicis , Land⸗ und Amtschirurgen ſind auch die

mittelſt landesherrlicher Signatur angeſtellten Aſſiſtenzärzte auf⸗

nahmsfähig. ( Miniſterium des Innern , 1. Departement vom 5. Det .

1813 , Nro . 425 . ; Miniſterium des Innern , Oeconomiecommiſſion,
vom 9. Oct . 1816 , Nro . 5294 . ; Miniſterium des Innern vom

23: Dezember 1828 , Nro . 13,106 . )
*
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immatrikulirt , ſo müſſen ſie damit in die Civilwittwenkaſſe ein⸗
treten .

Eben ſo auch die Civildiener mit militäriſchem Charakter ;
z. B . beim Ingenieurdepartement , da ſolche als wirkliche Civil⸗
und nicht als Militärdiener anzuſehen ſind ) .

2 ) Alle evangeliſ ch⸗lutheriſchen und reformirten , ſo wie ohnehin
auch die geſammten katholiſchen Geiſtlichen (dieſe mögen als

wirklich ſolche, oder als Lehrer auf Univerſitäten , Lyzeen ,
Gymnaſten , oder als Mitglieder der Kirchendepartements ,

oder anderwärts angeſtellt ſein ) , ſodann alle lateiniſche
Präzeptoren und andere Schullehrer , da für erſtere und
letztere bereits größtentheils in Unſern Landen ähnliche
Anſtalten beſtehen , und wo dieß nicht iſt , noch beſonders
werden errichtet werden .

;

3) Alle außerhalb Unſerm Großherzogthum von andern Sou⸗

3

a )

veräns angeſtellte zuvor Badiſche Diener , wenn ſolche nicht
in letzterer Eigenſchaft zehen Jahre lang angeſtellt und
Mitglieder des Inſtituts geweſen ſind , auch bei ihrem
Austritte aus Unſern Dienſten ausdrücklich erklaͤrt haben ,
daß ſie Zeitlebens Mitglieder verbleiben wolfen **) ,

1. Civildiener , die als frühere Militärdiener in den Militärwitt⸗
wen⸗Fiscus aufgenommen worden und beim Uebergange aus dem Mili⸗
tär⸗ in den Civildienſt in dieſem Wittwen⸗Fiscus verblieben ſind,

können nicht auch zugleich in den Civildienerwittwen⸗Fiscus imma⸗
trifulirt werden (f. Entſchließung aus Großh . Staatsminiſterium
vom 15. April 1819 , Nro . 700 . ; Miniſterium des Innern vom
24 . Juli 1818 , Nro . 4991 . ) , und es kann dieſe Immatrikulirung
ſelbſt nicht mit dem Theil ihrer Beſoldung ſtatt finden , mit dem
ſie nicht im Militär⸗Fiscus immatrikulirt ſind ( Entſchließung aus
Großh . Staatsminiſterium vom 15 . Februar 1821 , Nro . 409. ) .

2. Die Beamten beim topographiſchen Inſtitut gehören zum Mi⸗
litärwittwen⸗Fiscus ( Großh . Kriegsminiſterium vom 17. Juli 1828 ,
Nro . 6588 . ) .

Ein aus dem Großh. Dienſt in ausländiſche Dienſte gehender welt⸗
licher Civildiener kann an dem Wittwenkaſſe⸗Inſtitut nur dann noch

3 *
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4 ) Alle ſtandes⸗ oder grundherrlichen Diener , inſofern fie
allein im Dienſte der Standes - oder Grundherrn ſich be —

finden und auch von dieſen allein beſoldet werden ; diez -

ſelben können jedoch in der Folge aufgenommen werden ,

wenn ihre Dienſtherrſchaft unter Anbietung billiger Be⸗

dingungen ſich um ihre Aufnahme bewirbt .

Jene wenigen ſtandes - oder grundherrlichen Diener , welche

pereit Mitglieder find , verbleiben es auch fernerhin .

Die weltlichen Civildiener Unſerer Herrn Söhne , der Herrn

Markgrafen Friedrich und Ludwig Liebden , Liebden , ſodann der

Herrn Grafen von Hochberg , ſind alsdann aufnahmsfähig ,

wenn ihre Dienſtherrn gleich bei ihrer Anſtellung die Aufnahme

wuͤnſchen und ſich verbindlich machen , in Betreff der Zahlung

ihrer Aufnahms⸗ und Meliorationstaren , jährlichen Beiträge

und Fisciquartalien alles das leiſten zu laſſen , wozu Unſere

eigene Dienerſchaft verbindlich iſt.)

ferneren Antheil nehmen , wenn er nicht nur zehn Jahre lang im

Großh . Dienſte , ſondern auch zehn Jahre lang Mitglied jenes Inſtituts

geweſen iſt .

( Auth . Erklärung vom 25. Januar 1817 , Regierungsblatt 1817 ,

Seite 13) .

*) In Hinſicht auf die Immatrikulirung der durch das Ediet vom

14 . Mai 1813 in Staatsdienſte übernommenen ſtandes⸗ und grund⸗

herrlichen Juſtiz⸗ und Polizeibeamten wurde durch die höchſten

Entſchließungen aus Großh . Staatsminiſterium vom 13. September

1827 , Nro . 1306 . und vom 10 . Januar 1828 , Nro . 73 . verfügt :

1) daß alle noch lebende , durch das Edict vom 14 Mai 1813

übernommene ſtandes⸗ und grundherrliche Beamte , wenn ſie

bei der im Jahr 1814 erfolgten Aemterorganiſation eine wirk⸗

liche Anſtellung erhalten haben , beim Wittwen⸗Fiscus , und

wenn ſie damals in Quieszentenſtand verfallen ſind , gegen die

gleichen Leiſtungen an Eintrittsgeld und gewöhnlichen Witt ?

wenfiscibeiträgen bei ber Staatskaſſe immatrikulirt werden

ſollen ; noA

2 ) daß es hinſichtlich der ſogenannten gemiſchten ſtandes⸗ und

grundherrlichen Beamten in Rückſicht auf die Gehaltstheile —

„
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5 ) Das Kanzleiperſonal für die biſchöfliche geiſtliche Regie⸗
rung in Conſtanz und anderer Orten , inſofern nicht die
dabei , oder beim künftigen Landesbiſchof angeſtellten welt⸗

- khen Diener aug öffentlichen Kaffen beſoldet werden , in
welchem Falle ſie mit dieſer Befoldung allerdings fúr auf⸗
nahmsfähig und damit beizutreten für ſchuldig erklärt

werden ) .

60 Alle Poſtoffizianten „ da ſie aus Unſern Kaſſen keine Be⸗
ſoldung beziehen **) ,

7 ) Die Lokalſtiftungs⸗Verwalter in Freiburg , Conſtanz und
anderwärts , die ihre Beſoldung aus Lokalkaſſen beziehen,
desgleichen die milden Stiftungsverwalter in Ueberlingen ,
ſo wie überhaupt alle von Städten , Corporationen und
Gemeinheiten zu Beſorgung ihrer ſtadtiſchen und gemein⸗

die ihnen als Jurisdictionsdienern zugewieſen waren und aufdie Staatskaſſe übergegangen ſind — eben ſo gehalten werden
ſolle ; á

3) daß die Immatrikulirung vom 1. Juni 1813 an zu wirken .
habe .

Die bei der erzbiſchöflichen Kanzlei zu Freibuͤrg angeſtellten welt⸗>
lichen Diener find in den Civildienerwittwen⸗Fiscus aufzunehmen —
( Miniſterium des Innern vom 21 . Februar 1832 , Nro . 2499 9*

**) Da bie Poſtverwaltung inzwiſchen an den Staat ſelbſt übergegangeniſt , ſo wurde beſtimmt:
1) daß die am 23 . April 1819 ſchon angeſtellt geweſenen Poſt⸗

1

n

r beamten von da an , ſpäter angeſtellt werdende vom Tag der
1 Anſtellung an in den Wittwen⸗Fiscus eintreten ;3 2) daß nur jene Poſtbeamten aufnahmsfähig ſind , die mit einerie 5 förmlichen Anſtellungsſignatur ohne perſönlichen Dienſtcontractf-

;
verſehen ſind ;

b 3 ) daß endlich auch die niederen Diener , als Packer , Briefträ⸗ aAie ger und ſolche , deren Dienſtverhältniß widerruflich iſt , nichtt⸗ aufnahmsfähig ſind .
en S ( Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten vom 6. April

1819 , Nro . 1070 . ; Miniſterium des Innern , Oeconomie⸗
nd commiſſion vom 6. April 1819 , Nro . 1684. ) .
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inſofern ſie nicht Unſere unmittelbare Staatsdiener ſind ,

ferner die Oberbürgermeiſter der Städte und andere Raths⸗

Mitglieder und ſtädtiſche Diener , ſo wie auch die Orts⸗

Vorgeſetzten , wenn gleich der eine oder andere derſelben

wegen Führung ſeines Amts aus Unſern Staatskaſſen

einige Beſoldung bezieht.

8) Alle nur karakteriſirte Diener , die keine Beſoldung be⸗

ziehen , ſo wie auch die nicht beſoldeten Aerzte oder Chirur⸗

gen mit dem zufälligen Ertrage ihres Verdienſtes .

9 ) Alle Penſionärs und Quieszenten , die ſolches vor dem

23 . April d. J . geweſen und nicht vorher ſchon in eine

der bereits beſtandenen Wittwenſisci⸗Geſellſchaften imma⸗

trikulirt geweſen ſind , immaßen dieſe Letztere auch noch

fernerhin Mitglieder verbleiben müſſen .
Was aber die nicht wieder angeſtellten Mitglieder des vor⸗

maligen rheinpfälziſchen Landescommiſſariats anbelangt , welchen

nach einer Reſolution vom 9. Dezbr . 1808 die Verſicherung er⸗

theilt worden iſt , daß ihre Relicten und Waiſen eben ſo, wie

die Relicten Unſerer Activdiener , behandelt werden ſollen , ſo

müſſen ſie gleich dieſen , wenn fte fúr thre Relicten eine Penſton

erwarten wollen , in dieſe allgemeine Wittwenfiscianſtalt gegen

Entrichtung der geordneten Beiträge eintreten , womit ſie alſo

Unſern Activdienern ausnahmsweiſe gleich geſtellt werden . Im

Falle fe aber nicht beitreten wollen , welches ihnen frei ſteht, ſo

haben ihre Relicten auch keine Penſion zu gewarten . Wer von

ihnen binnen Drei Monaten von der Publikation dieſes an ge⸗

rechnet den Beitritt bei Unſerm Landespolizeidepartement deß⸗

falls nicht nachſucht , bleibt für immer ausgeſchloſſen.
10 ) Die vormals kaiſerlich⸗öſtreichiſchen, nachher Erzherzoglichen

und nun Unſere Staatsdiener , welche vermeinen , daß ſie

nach ihren frühern Verhältniſſen ein wohlerworbenes Recht

auf eine aus der Staatskaſſe für ihre dereinſtigen Relicten

abzugebende Penſion haben ( welchen Anſpruch man übri⸗

gens auf ſeinem Werth oder Unwerth beruhen läßt ) und
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aus dieſem Grunde dieſer Anſtalt nicht beitreten , noch
Beiträge dazu leiſten wollen , wogegen aber auch alsdann
ihre Relicten aus dieſer Anſtalt nichts anzuſprechen und
zu beziehen haben ) .

11 ) Alle Diener , die nur auf Tagsgebühren für ihre verrich⸗
tende Arbeit geſetzt ſind , z. B . Geometer , Renovatoren

u . ſ. w. Indeſſen bleiben Diejenigen von dieſen Dienern ,
die bereits immatrikulirt ſind , ſerner in der Wittwenkaſſe.

42 ) Scribenten , da ſolche noch keine wirklich angeſtellte Staats⸗
diener ſind .

13 ) Alle jene Unſere Staatsdiener , welche Dienſte verſehen ,
die nur als Nebengeſchäft einem von anderer bürgerlichen

Nahrung lebenden Staatsbürger übertragen werden , oder

welche Geſchäfte verſehen , für welche man keine eigene
Diener aufzuſtellen , ſondern die man nur als Nebenge⸗
ſchäft andern Dienern zuzuweiſen pflegt , oder welche ſolche
Verrichtungen verſehen , welche eine Gattung bürgerlicher
Nahrung ausmachen , endlich jene Hof - und andere Die⸗

ner , welche in jenen fernſten und niederſten Graden ſtehen ,
deren Exiſtenz nicht zur Weſenheit oder zur Form der

Hofregie gehört , und täglich aufkündbar ſind , oder welche

) .ö Auchdie vormals öſtreichiſchen , nachher erzherzoglichen und dann

Großh . bad . Staatsdiener ſind , ſo weit ſie am 23. April 1810 noch
activ waren , nachträglich immatrikulirt worden .

( Miniſterium des Innern vom 18. Dezember 1815 , Nro , 8567 . ;
Miniſterium der Finanzen vom 17. Januar 1816 , Nro . 828 —

830 ) . ;

2. Den Großh . Dienern , die bei der fürſtlich Löwenſteinſchen Witt⸗

wenkaſſe aufgenommen ſind , wird überlaſſen , ob ſie in den Witt⸗
wenfisciverein eintreten wollenoder nicht . Letzteren Falls haben aber

auch ihre Relicten dereinſt keine Unterſtützung , weder aus der Staats⸗

kaſſe , noch aus einem anderen milden Fond zu erwarten .

Miniſterium des Innern , Landespolizeidepartement , vom 3. Juni
1811 , Nro . 2977 . ) . a

:
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mit den auf Taglohn gedungenen Dienern in der näm⸗

lichen oder ähnlichen Klaſſe ſich befinden und keine ſtän⸗

dige Beſoldung ziehen D . ai

III . Abschnitt .

Von dem Fond der Anſtalt.

§. 9.

Die Hülfsquellen , aus welchen die Erhaltung der Wittwen

und Waiſen beſorgt werden ſoll , beſtehen in folgendem :
Aus dem bei der altbadiſchen Wittwenkaſſe bereits geſam⸗

melten Kapitalfond von nahe an 300,000 Gulden .

§. 10 .

Aus dem bei der Bruchſaliſchen Wittwenkaſſe ebenfalls ge -

ſammelten Kapitalfond von 230 — 240,000 Gulden.

§. 11 .

Wegen dem durch die Generaliſirung dieſer Anſtalt veran -

laßten Beitritt der neuen Mitglieder , welche keinen ähnlichen

Fond , wie die vorher erwähnten altbadiſchen und Bruchſaler Mit⸗

* * ) Nicht aufnahmsfähig ſind demnach Amts⸗ und Polizeidiener , Ge⸗
fangenwärter , Zoller und Acciſoren , Forſt⸗ und Jagdaufſeher ,

Brückenmeiſter und Brückengelderheber , Fruchtmeſſer , Kanzleiboten

und alle dergleichen Diener des unterſten Grades . Aufgenommen

werden aber , in ſo lange eine Wittwenkaſſe für Subalterndiener

nicht eingerichtet iſt , die wirklichen Kanzleidiener der Miniſterien

und der Collegialmittelſtellen.
( Miniſterium des Innern , Landespolizeidepartement , vom . Oct .

1810 , Nro . 2935 . , vom 8. Dezbr . 1810 , Nro . 3670 , vom

9 . Oct 1811 , Nro . 4715 ; Miniſterium des Innern vom 30 .

Sept . 1837 , Nro . 8864 . ) .

t



44i

glieder , mitzubringen im Stande ſind , haben Wir berechnen
laſſen , wie viel dieſe künftigen neuen Mitglieder nach dem Verz

hältniß der Zahl der altbadiſchen und Bruchſaler Mitglieder und

nach dem Verhältniß des bereits vorhandenen Kapitalfonds , um
an ſolchem Antheil zu erhalten , beizuſchießen hätten . Dabei

hat fih nun gezeigt , dap ein Kapitalbeitrag von 205,000 fl.
erforderlich iſt.

E

Wir haben Uns nun gnädigſt entſchloſſen , aus Unſern
Staats - und andern öffentlichen Mitteln einen vom 23 . April
d. J . an zu verzinſenden Kapitalbeitrag von zweimalhun⸗

dert und fünftauſend Gulden mildeſt beizutragen ,und
werden wegen deſſen Ablieferung an Unſer Finanzminiſterium
beſondere Weiſung ergehen laſſen ) .

§. 12 .

Sodann haben Wir bereits nach Unſerer Reſolution vom
21 . October 1799 der vorherigen altbadiſchen Wittwenkaſſe vom
23 . Oct . 1799 an jene Dienſtesrezeptions - und Meliorations⸗
taren von 8 und reſp. 4 pCt . , welche die neu angeſtellten , oder

in ihrer Beſoldung verbeſſerten Diener tarordnungsmäßig als
Kanzleitaxe an Unſer Aerarium zu entrichten hatten , jener altz

badiſchen Wittwenkaſſe gnädigſt zugewendet . Dieſes wollen
Wir nunmehr dahin ausdehnen , bağ alfe vom 23 . April d. J .
an neu angeſtellte in dieſen Wittwenkaſſenverein gehörige Die —

ner in Unſerm ganzen Großherzogthum die von ihrer erhal —
tenden Beſoldung zu entrichtende Dienſtrezeptions -Kanzleitaxen
von 8 PCt. , oder wenn ihre Beſoldung die Summe von 418fl .

) 1 . An dem Zuſchuſſe von 205,000 fl . iſt der Betrag von 10,000 fl . ,
wie im Vorbericht erwähnt wurde , aus der Sanct Blaſianiſchen

Wittwenkaſſe , der Reſt aus öffentlichen Fonds zu Konſtanz und

Meersburg gegeben worden .
2 . Auch ſpäterhin , namentlich bei Aufnahme der Poſtbeamten im

Jahr 1819 , hat die Staatskaſſe dem Wittwen⸗Fiscus ähnliche Zu⸗
ſchüſſe geleiſtet . g %
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ringen Taxen, ſodann alle vorerwähnten , vom 23. April d. J . an

in ihrer Beſoldung verbeſſerten Diener die davon zu entrichtenden

4 pEt . Meliorations⸗Kanzleitaren an. bie allgemeine Wittwen⸗

kaſſe abgeben ſollen . ` :

Die gleiche Summe ſoll auch von den Dienern Unſerer

Herrn Söhne der Herrn Markgrafen Friedrich und Lud⸗

wig , Liebden , Liebden und der Herrn Grafen von Hochberg ,
wenn ſie Mitglieder dieſes Wittwenkaſſenvereins werden , ver⸗

hältnißmäßig entrichtet werden “) .

*) 1. Die Taxordnung von 1807 und die Erläuterung Großh . Mini⸗

ſteriums des Innern , Landespolizeidepartement , vom 31 . October

1810 , Nro 3018 . beſtimmten in Hinſicht auf die Receptions - unt

Meliorationstaxe Folgendes :

a ) die Receptionstaxe beträgt
—

bei Beſoldungen unter 200 fl . 1 fl . —

von 200 fl. bis 300 fl . . I fl . 30 kr .

z s von 300 fl. bis 360 fl . . . . 2 fl . —

os von: 360. fl . bis 418 . . . .2 fl . 30 kr .

z oa über 418 ff. acht Procent der Beſoldung .

Beſteht im letzten Falle die Beſoldung nur aus Geld , ſo wer⸗

den blos drei Viertheile derſelben der Taxe unterworfen .

b ) Die Meliorationstaxe beträgt :

a. bei Aufbeſſerung von Beſoldungen unter 418 fl . , wenn die

Beſoldung ſammt der Aufbeſſerung nicht über 418 fl .

AI E E E E S E ER 1 fl . —
wenn die Beſoldung ſammt der Aufbeſſerung über 418 fl .

ſteigt , von dem Betrag der Zulage über 418 fl. vier Pro⸗

cent ;
e

p. bei Uufbeferung von Befolbungen von 418 fl . und darüber

vier Procent der Aufbeſſerung oder Zulage .

Kommen jedoch Naturalien zum Gelde , ſo wird die Taxe

von dem Betrag berechnet , um welchen die neue Beſoldung

drei Viertheile der vorigen überſteigt . z

s nomiecommiſſion , vom 2. Dezember 1818 , Nro . 6439 . ward aus⸗

geſprochen , daß bei allen Beſoldungen , die nicht rein aug figen Gelb -

`

nicht erreicht , die nach der neuen Taxordnung anzuſetzenden ge⸗

2. Durch Verfügung des Großh . Miniſteriums des Innern , Decoz
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§. 13 .

3u Bezahlung biefer Taren von 8 pCt . ſind :

a ) diejenigen verbunden , welche von Uns als -Diener ange⸗
nommen werden , ohne Unterſchied , ob ſie vorher im Aus⸗

lande bereits angeſtellt waren , oder ob es ihre erſte Dienſt⸗
anſtellung iſt .

5b) Solche Diener , welche durch die Vergrößerung Unſerer
Lande , ſei es durch Friedensſchlüſſe , durch Tauſch oder

andere Verträge , Uns angefallen und von Uns in ihrem
vorher gehabten Dienſt belaſſen und beſtätiget , oder ſonſt

von Uns anderwärts angeſtellt werden , ſind von der Ent⸗

richtung dieſer 8 pCt . frei ; wenn ſie aet von Uns eine

ſtärkere Beſoldung erhalten , als ſie vorher genoſſen ha⸗

ſummen beſtehen , ſondern ganz oder theilweiſe immatrikulations⸗

fähige Gebühren , freies Logis oder ſonſtige Beinutzungen enthalten ,
wie bei jenen mit Naturalien die Receptions⸗und Melio rationstaxe
nicht blos von drei Viertheilen , ſondern vom ganzen Betrag der

Beſoldung oder Zulage zu berechnen ſei .

3. Durch höchſte Entſchließung aus Großh . Staatsminiſterium
vom 13. September 1827 , Nro . 1304 . wurde endlich verfügt , daß
bei Berechnung der acht - und reſp . vierprocentigen Taxe auch die
reine Geldbeſoldung und voll in Anſatz zu
nehmen ſei .

4 Nach einer Erläuterung des Verwaltungsraths vom 4. October

1832 , Nro . 1916 . hat der Anſatz der Meliorationstaxe bei Geſandten
nur von dem Betrage zu geſchehen , der als perſönliche Beſoldung
anzuſehen iſt und im Falle der Abberufung vom Geſandtſchaftspoſten

fortgereicht , im Falle der Penſionirung aber der Penſionsberechnung

zum Grund gelegt wird .

5. Nach einer weiteren Erläuterung des Verwaltungsraths vom
1. October 1835 , Nro . 1541 . muf — wenn ein früher im Militär⸗

dienſt geſtandener Beamter beim Uebergang in den Civildienſt in der

Militärwittwenkaſſe verbleibt — demungeachtet dem Civildiener⸗

wittwen⸗Fiscus die Meliorationstaxe zufließen , die ein ſolcher Diener

von den im Civildienſte erhaltenen Aufbeſſerungen ſchuldig iſt .
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ben , ſo müſſen ſie von dieſer Verbeſſerung 4 ys: Taxe

entrichten .

c ) Das Cleiche gilt auch bei jenen Dienern , welche aus den

Dienſten Unſerer Standes - oder Grundherrn in Unſere

unmittelbare Dienſte aufgenommen werden .
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§. 14.
Ferner haben Wir gleich bei Errichtung der altbadiſchen

Wittwenkaſſe derſelben die Entrichtung des ſogenannten Gna⸗

denquartals zugeſichert , und Wir wollen dies auch bei der nun⸗

mehr allgemeinen Wittwenkaſſe fortbeſtehen laſſen und derſelben

diefe Abgabe von allen in dieſen Wittwenkaſſenverein gehörigen
und mit Tod abgehenden Dienern zuſichern . Es wird nämlich ,

wenn einer Unſerer Diener ſtirbt und derſelbe eine Wittwe

oder Kinder hinterläßt , an ſolche der volle Beſoldungsbetrag
desjenigen Quartals , in welchem er geſtorben iſt , ausbezahlt .

Dieſes iſt unter dem Namen Sterbquartal bekannt . Außer

dieſem ſoll aber auch ein weiteres Quartal , oder der vierte Theil
von eines jeden verſtorbenen Dieners genoſſenen firen Beſoldung
in Geld und Naturalien , womit derſelbe nach §. 24 . hat imma -

trikulirt werden können , an die Wittwenkaſſe , und zwar aus

jenen Kaſſen , aus welchen die immatrikulirten Beſoldungsſtücke

gereicht worden , oder aug andern Unfern Kaffen , Cwenn die
Beſoldungsſtücke aus Kaffen niht zahlbar waren , 4 B . wegen

den Beinutzungsgütern , Einzugsgebühren , Hofkoſt , freier Woh⸗
nung , Dienſts⸗Utilien ) abgegeben werden, welches das Gratial⸗

quartal genannt wird *) . . :

*) 1. Nach Erlaß Großh . Finanzminiſteriums vom 1, April 1823 ,

Nro . 1547 . werden die Gratialquartalien , die aus Staatsmitteln

zu berichtigen find , ausſchließlich von der Generalſtaatskaſſe an den

—Wittwen⸗Fiscus bezahlt . Die Kaſſe , aus welcher die Beſoldung

oder Penſion⸗geleiſtet ward , muß ſogleich nach eingetretenem Heim⸗

fall der Beſoldung oder Penſion der Generalwittwenkaſſe eine detail⸗

lirte Berechnung des Gratialquartals mittheilen , worauf die Ge -

neralwittwenkaſſe unter Anſchluß dieſer Belege von Quartal zu
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Dieſes Gratialquartal ſoll nicht nur von den wirklich in

Unſern Dienſten verſtorbenen Dienern , ſondern auch von den
aus Unſern Dienſten getretenen auch mit oder ohne Penſion
dimittirten , oder kaſſirten Dienern , gleich nach ſolcher Ent⸗

laſſung , wo der Beſoldungsgenuß aufhört , aus den betreffenden
herrſchaftlichen Landes - oder andern Kaſſen , woraus der Diener
ſeine Beſoldung , mit welcher er immatrikulirt war , bezog , be⸗

zahlet werden .

§. 16 .

Wenn aber ein ſolcher Diener annoch eine Penfion G. B .
von 1000 fl. zu genießen hat , die weniger als ſeine vorige Be⸗

ſoldung Cz. B . von 1500 fl . ) beträgt , fo wird vom ceſſirenden
Mehrbetrag ſeiner vorigen Beſoldung , ( alſo im angegebenen
Beiſpiel , von 500 fl . ) ſogleich vom Quartal an , wo die vor⸗

herige Beſoldung aufhört , dag Natun Calfo 4125 fl. yon 500 . ),
dann aber von dem als Penſion zu genießenden Ueberreſt ( von
1000 fl . ) nah deffen Ableben ( mit 250 fl . ), folglich hiernach von
der gehabten ganzen Beſoldung ſolches Gratialquartal an die

Quartal die im Laufe des Vierteljahrs entſtandene Geſammtforde⸗
rung an die Generalſtaatskaſſe geltend macht .

i

Fruchtbeſoldungen werden bei Berechnung der einzelnen Gratial⸗
quartalien nach dem Durchſchnitt der Marktpreiſe der letzten vier
Wochen vor dem Verfalltermin von dem , dem Verrechnungsbezirk
nächſt gelegenen Markte , die Weinbeſoldungen nach der Kammer⸗

taxe , die Holzbeſoldungen nach den Preiſen in Geld verwandelt ,
welche die Lokalverrechnung der Forſtbehörde zu bezalen hat .

2. Wenn für ein Mitglied , das aus dem Großh . Dienſte entlaſſen
worden iſt , das Gratialquartal erhoben ward und dieſes Mitglied

ſpäter wieder in den Großh . Dienſt aufgenommen wird , ſoll bei
ſeinem künftigen Abgange nur von dem Betrag das Gratialquartal
erhoben werden , um welchen die neuere Beſoldung die vor dem

früheren Austritt Bezogene überſteigt . PEAN
F

( Minifterium des Fnnernvóm 12. Sept . 1823 , Nro. 12,102. )
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Wittwenkaſſe abgegeben . Ein ſolcher Diener bezahlt aber den

jährlichen Beitrag ( §. 19 . ) nach erfolgter Penſionirung eben ſo

hoch , als er ihn zuletzt vor ſeiner Penſionirung bezahlt hat .
Seine Wittwe erhält auch das Beneficium niht nah der Pen -

ſton , ſondern nach der vormaligen Beſoldung berechnet . Sollte

es bisweilen geſchehen , daß die Penſion den bisher immatri⸗

kulirten Beſoldungsbetrag überſtiege , ſo verbleibt es bei dem

immatrikulirten Betrag ohne Erhöhung deſſelben .

§. 17 .

Wenn aber ein Diener durch Beförderung oder Transloka⸗
tion einen andern Dienſt erhält und dieſer letztere Dienſt nach

der Immatrikulirung nicht ſo viel betragen ſollte , als ſein vor -

heriger Dienſt , welches auch dadurch veranlaßt werden kann,
wenn er vorher bloß eine Geldbeſoldung ohne Naturalien gehabt

hat und nachher eine geminderte Geldbeſoldung , jedoch mit

Naturalien erhält , fo wird von der Differenz dieſer letzten gegen

die vorherige Beſoldung das Gratialquartal nicht entrichtet .

Ein ſolcher Diener hat aber alsdann auch die Beiträge nicht

von der frühern höher immatrikulirten , ſondern nur von der

letztern geringer immatrikulirten Beſoldung zu entrichten und

kann auch nicht Höher als mit dieſer immatrikulirt werden . Wir

wollen daher , was zwar früher erlaubt war , fernerhin nicht mehr
geſtatten , daß ein ſolcher Diener durch Verſicherung der Zah⸗

lung des Gratialquartals aus eigenem Vermögen mit ſeiner

frühern höher angeſchlagenen Beſoldung immatrikulirt werde .

Bei denjenigen jedoch , die damit auf ſolche Weiſe bereits imma⸗

trikulirt ſind und dergleichen Reverſe mirek haben , wollen

Wir es dabei bewenden laſſen .

§. 18 .

Die Einnahmen;welche die altbadiſcheWittwenkaſſe bisher

gehabt hat :
10 durch die aus Unſern Kaſſen geleiſteten Beiträge von vakan⸗

ten Dienſtſtellen , die der Ordnung nach wieder beſetzt
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und nicht für aufgehoben erklärt werden , ſondern nur

wegen beſondern Umſtänden über die gewöhnliche Zeit
unbeſetzt bleiben , während der ungewöhnlichen Vacatur ,
von der Zeit des abgelaufenen Gratialquartals an ;

2) durch Entrichtung des Sterbquartals lediger Diener vom
Todesgtage an ;

3 ) von Judenannahmstaren im Hanau⸗Lichtenbergiſchen
und

4 ) vom Kartenſtempel im Baden⸗Babiſchen;ſo wie auch jene
Einnahmen , welche die Bruchſaliſche Wittwenkaſſe Poegehabt hat , alg : -

5 ) der Dritte Theil von gewiſſen beſtimmtenAbzugsgeldern
und

6 ) eben ſo der Zte Theil von einigen Vermögensconſtscationen
hören vom 23 . April dieſes Jahrs an auf und werden zu

Unſern Kaſſen zurückgezogen .

§. 19 .

Die Mitglieder dieſer allgemeinen Wittwenkaſſe haben jähr⸗
lich 1 / pCt . Beiträge von ihrer Beſoldung zu entrichten . Dieſer
Beitrag ſoll auch für Dag vole Quartal , in welchent ein Diener

mit Tod abgeht , er ſei verheirathet oderledig geweſen , bezahlt
werden ) .

) 1. Die Mitglieder der Klettgauer Wittwenkaſſe ſind feit dem
23. April 1823 von dem jährlichen Beitrag von 1½ Procent bez

freit , inſoweit nicht ihr Matrikularanſchlag nach den Statuten des

Civildienerwittwen⸗Fiscus die Relicten zu höheren Beneficien be⸗

rechtigt , als ſie nach den Beſtimmungen der Klettgauer Wittwen⸗
kaſſe würden erhalten haben .

2. Nach höchſter , unterm 19. Januar 1811 im Regierungsblatte
verkündeter Entſchließung wird auf den Fall des Ablebens eines
Staatsdieners deſſen Beſoldung oder Penſion bis mit demTo⸗
destage , ſofort für die Relicten ein weiterer Quartalsbetrag als

„ Sterbquartal verabfolgt , wogegen auch der Beneficiengenuß der

Relitten erſt nach Ablauf der erſten bre
Mona om Todestag

j
|
i

|
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5. 20.

Diejenigen Diener , wele dem Inſtitute neu beitreten ,

haben im erſten Jahre von ihrer Beſoldung noch weiters 3 /½ PCt.

als Eintrittsgeld , folglich mit den gewöhnlichen jährlichen Bei⸗
trägen 5 pCt. zu entrichten . Si

`
i

$. 24 .

Wer eine Beſoldungsverbeſſerung , oder einen andern Dienſt

mit einer höhern Beſoldung erhält , der hat von derjenigen

Summe , um welche ſeine Beſoldung verbeſſert und erhöhet

worden , im erſten Jahre 1 PCt. weiter , alſo 2½ PEt . von der

Verbeſſerung , von der vorherigen Beſoldung aber nur 1½ PCt.

Beitrag zu entrichten .

§. 22 .

Diejenigen Diener , welche ehedeſſen bei der altbadiſchen,
odet Bruchſaliſchen , oder St . Blaſiſchen Wittwenkaſſe immatri⸗

kulirt waren und mithin das Eintrittsgeld ſchon früher ent⸗

richtet haben , bleiben von deſſen nochmaliger Entrichtung frei.

an beginnt . Die Generalwittwenkaſſe empfängt den Wittwen⸗Fisci⸗

beitrag bis zum Todestag aus der Beſoldung oder Penſion des

verlebten Dieners , für die weiteren drei Monate aus dem den

Relicten zukommenden Sterbquartal .

(Miniſteriumdes Innern , Landespolizeidepartement , vom 13 . März
1811 , Nro . 1121. ; Finanzminiſterium vom 10. Februar 1818 ,

Nro , 2338 . ) .
Auch, rückſichtlich der Mitglieder der Klettgauer Wittwenkaſſe iſt

es , was den Bezug des Sterbquartals und den Anfangstermin für

den Beneficiengenuß betrifft , ſo zu halten .

(Miniſterium des Innern , Oeconomiecommiſſion , vom 19 . Mai

1819 , Nro . 2542 . ) .

3. Sind Diener ſuspendirt und beziehen ſie nur Suſtentations⸗

gehalte oder gar nichts , ſo ſollen die Wittwen⸗Fiscibeiträge aus

den ſiſtirten Beſoldungen bezahlt werden .

( Finanzminiſterium vom 15. Sept , 1826, Nro . 5477 . )

`

i
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Eben ſo auch diejenigen Diener , welche ſeit einigen Jahren in

Landestheile verſetzt worden, in welchen ſich keine Wittwenkaſſe
befunden hat , und die vorher ſchon Mitglieder einer der vor⸗

erwähnten Wittwenkaſſen geweſen , durch ihre Verſetzung aber
von ſolchen ausgeſchloſſen worden , bleiben von Entrichtung des

Eintrittgeldes frei , und ſie haben nur von derjenigen Summe
der Beſoldung , welche ſie jetzt mehr haben , als womit ſie ehe⸗

deſſen immatrikulirt waren , ein Prozent ertra , jedoch aber von
ber ganzen Beſoldung die gewoͤhnlichen Beiträge mit 1½% PCt .
zu entrichten . -

§. 23 .

Die Diener der vormaligen Lten Abtheilung bei der altba⸗
diſchen Wittwenkaſſe , welche bisher von Beſoldungsverbeſſerun⸗
gen im erſten Jahre 3 / PCt . und als gewöhnliche Beiträge
1 % pCt . entrichtet haben , zahlen künftig auch nicht mehr als

2 % und resp . 4 pCt.

IV . Abschnitt.

Von dem Beſoldungsanſchlage , wie ſolcher zu

berechnen und was darunter aufzunehmen iſt .

. 24.

Dieſe vorerwähnten Beiträge der Diener werden nach ihren
Beſoldungsanſchlägen regulirt , wobei folgendes zu berückſichti⸗
gen iſt :

10 Die Geldbeſoldung wird nach ihrem Nennwerth ange⸗

ſchlagen ; alſo z. B . 100 oder 1000 fl. u. ſ. w. zu 100

oder resp . 1000 fl. Anſchlag ) .

) 1. Widerruflich ertheilte Zulagen ſind nicht immatrikulirbar . Wer⸗
ben fie aber in der Folge für unwiderruflich erklärt , fo ift der Diener

4



2 ) Die Naturalien werden nach folgendem Tar angeſchlagen :
Das Durlacher Malter Korn zu . . Afl . —kr .

£ z B ALNE ESE a E EA .

S 2 Gerſte zu 3 + 30 -+

eE
Wein 1ter Klaſſe zu 8 =-

—

z y NASBA ATOE ad dii Tozi iniy

z z E ER pn G B0

Die
r

Fotltehe auf 1 pferd pir i n T go

Menn aber iemand feinè ganze

Pferdefourage hat
i Dag Durhlaher Malter Haber gut . 2 - 30 7

Der Centner Heu gt . . . — 48⸗

Der Himd Stroh . T a e 6kr . )

damit nachträglich vom Zeitpunkte des Bezugsanfanges an zu imma⸗

trikuliren .

Göchſte Entſchließung aus Großh . Staatsminiſterium vom3. März
1831 , Nro . 373 . )

2. Von allen Beſoldungen und Beſoldungszulagen derEidilſtacts⸗
diener iſt der fünfte Theil , bei Beſoldungen über 4500 fl. überdies der

ganze , dieſe Summe überſchreitende Betrag Functionsgehalt .
Bei Berechnung der Penſion der Diener wird nur die Beſoldung

nach Abzug des Functionsgehalts zu Grund gelegt In die Witt⸗

wenkaſſe werden die Diener demungeachtet mit ihrer vollen Beſoldung

aufgenommen , ſo weit dies nach den Statuten zuläſſig iſt .

Vorſtehende Beſtimmungen über Functionsgehalte find nur auf Be⸗

ſoldungen und Beſoldungszulagen anwendbar , welche mi dem

1. Januar 1832 verliehen wurden .

(Finanzgeſetz für 1831 und 1832 vom 31 . Dezember 1831 ,
z z z 1833 - 1834 =- 15 . November 1833 ,

z „3 3 1835 „ 1836 28 . Auguſt 1835 ,

z „ 1837 1838 3 Auguſt 1837) .

+) 1. Bom 23. April 1818 an iſt der Matrikularanſchlag für Natura⸗

lien folgendermaßen beſtimmt worden , als

für das Malter Durlacher Maaßes

Korn auufk . . . 5fl . 30 kr .

Dinkel auf „ ERER š

Waizen , Erbſen oder Kernen 8⸗ —

|
Í
f
$
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8 ) Holz von jeder Gattung , weiches oder hartes , Wald⸗ oder

Flotzholz , das einem Diener als Beſoldung gegeben wird ,

Gerſte . ··ůR38 fl . — kr .
Mühlefrucht „
Haber 330ͤK

für die Ohm Durlacher Eiche
Wein iter Klaſſe auf . 15⸗

aei AE O e ae
s e o ENSING

für den Zentner Heu auf — 40
soas Bund trob , sena 6
= bie Yourage zu 1 Pferd auf . . 86 s 30 =

endlich

n

ae

A
o

` ( Miniſterium des Innern , 1. Depart . , vom 19 October 1813 .
Nro . 589 )

2. Nach derReduction vom Durlacher Maaß auf das neue Landes⸗
maaf betragen bie Matrikularanſchläge für

Kernen , Waizen , Erbſen . . 9 fl . 21 kr.
Soonar n e aa es D0 à
Gerſte 5 51 ANDOMMalter ,
DORER S t ipta esua Eade

Jpabir ot k gia ET f6 sy:
Wein iter Klaſſe 19 50

da2ter 15 . 52 von der Ohm .
5

( Miniſterium des Innern vom 17. Juli 1829 , Nr . 7655. )
3. Der Matrikularanſchlag für Wildprettdeputate iſt nach Erlaß

des Großh . Miniſteriums des Innern , Landespolizeidepartement ,
vom 30 . März 1811 , Nro . 1482 für

ein Altthier oder ein Stück Schwarzwild 18 fl . — kr .
einen Rehbock oder ein Wildkaltbb7 oa
einen Haſßen : n : s 15 :
ein Huhn TERI ankor D0 s
eine Wildente — 30 ⸗

4. Der Anſchlag für die Livree der niederen Dienerſchaft be⸗
trägt ohne Unterſchied 50 fl . , ausnahmsweiſe jedoch bei den nur
eine ganz einfache Kleidung erhaltenden Schloßhausknechten nur
30 fl . 3 5 EE

( Miniſterium des Innern , Landespolizeidepartement , vom 10 , Octo⸗
ber 1810 , Nro , 2667 ; Miniſterium des Inn . v . 29. Octo⸗
ber 1827 , Nro . 10685 . ) ora - Gigi 7

4 x
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ſoll zu fünf Gulden das Klafter in Anſchlag genommen

werden ) .

4 ) Freies Logis ſoll zu 300 fl. für Diener , die 3000 fl. und

darüber Beſoldung haben , zu 200 fl. für Diener , die

2000 fl. und darüber Beſoldung haben , zu 150 fl. für

Diener , die 1500 fl. bis 2000 fl. Beſoldung , zu 100 fl.

für Diener die von 1000 - big 4500 fl. Beſoldung haben ,

endlich zu 50 fl. für Diener unter 1000fl . Beſoldung ange⸗

ſchlagen werden “ ) .

5 ) Die Hofkoſt ſoll ſtatt bisheriger 150 fl. auf 225 fl. , und

die geringere ſtatt bisheriger 400 und resp . 75 fl., auf

112 fl. angeſchlagen werden . In der Zukunft werden je⸗

doch damit die Militärdiener nicht mehr immatrikulirt .

Bei denen aber , welche damit bereits immatrikulirt ſind ,

mag es dabei verbleiben .

4 ) Das Holz kömmt ohne Unterſchied für Meeß , Klafter oder Wagen

mit 5 fl . , das Hundert Wellen mit 2 fl . 30 kr . in Anſchlag .

( Miniſterium des Innern , Ites Departement , vom 21 . Januar

1814 , Nro . 169 . ) e,

* 1. Das freie Logis kömmt im ſignaturmäßigen Anſchlag , da jedoch ,

wo ein ſolcher mangelt , nach obigen Beſtimmungen in Berechnung .

Das Minimum des Matrikularanſchlags hiefür iſt 50 fl . , bei den

Schloßhausknechten ausnahmsweiſe nur 20 f .

( Miniſterium des Innern , Landespolizeidepartement , vom 25 . Ja⸗
nuar 1812 , Nro . 346 ; Miniſterium des Innern , ites De⸗

partement , vom 19 . October 1813 , Nro . 589 , vom 4. Ja⸗

nuar 1814 , Nro . 59 ; Miniſterium des Innern vom 29 . Oc⸗

tober 1827 , Nro . 10685 ) x

2. Zur Ermittelung der betreffenden Klaſſe für den Logisanſchlag

ſollen die Beſoldungstheile ohne den Wohnungsanſchlag angenom⸗

men und es ſoll hiernach der Anſchlag für die Wohnung beſtimmt

werden , je nachdem der Betrag der übrigen Beſoldungstheile unter

1000 fl . , von 1000 fl . bis 1500 fl . , von 1500 fl . bis 2000 fl .

von 2000 fl . bis 3000 fl . , von 3000 fl . und darüber ſich beläuft .

( Miniſterium des Innern , Landespolizeidepartement , vom 31 . Oc⸗

tober 1810 , Nro . 3017 . )
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i6 ) Dieden Besrednerii als Beſoldungsſtücke aufgerechneten
Einzugsgebühren werden mit jener Summe , in welcher
ſie als Beſoldung angerechnet werden , immatrikulirt .

7 ) Desgleichen die Dienſtbeinutzungen in dem jenigen Anſchlage ,
in welchem ſie als Beſoldungsſtück aufgerechnet ſind ) .

8 Die Aerzte und beſoldeten Land⸗ und Amtschirurgen wer⸗

) 1 . Die Serterngebühren der Amtsreviſoren follen — ohne
Rückſicht auf ihren Mehr⸗ oder Minderbetrag — zu 150 fl . , bei
den Stadtamtsreviſoren zu Karlsruhe , Mannheim , Heidelberg und
Freiburg ausnahmsweiſe nur zu 50 fl . , im Wittwen⸗Fiscus im⸗
matrikulirt werden .

( Höchſte Entſchließung aus Großh . Staatsmin . vom 17. Auguſt
1826 , Nro . 1208 . )

2. Der Füllerlohn der herrſchaftlichen Kiefer ſoll , ſofern er
ſignaturmäßig zugeſichert iſt , in den Matrikularanſchlag mit aufge⸗
nommen werden . :

( Min . des Inn . vom 18 . Febr . 1834 , Nro . 1750. )
3. Die Immatrikulirung der Dienſtaccidenzien der landes⸗

herrlichen Förſter betreffend , die durch das Geſetz vom 14. Mai
1828 über Aufhebung alter Forſtabgaben in ſixe Gehaltstheile um -
gewandelt worden ſind , ſollen

a, bei Revierförſtern , die in Folge der neuen Forſtorganiſation
niht Bezirksförſter werden , die erwähnten Accidenzien im Be⸗
trag der Entſchädigungsrente immatrikulirt werden , in ſo
weit damit der Geſammtmatrikularanſchlag die Summe von
500 fl. nicht überſteigt ; es ſoll dann

b. die hiernach eintretende Erhöhung des Matrikularanſchlags
bis zu dem Zeitpunkt zurückwirken , wo der Accidenzienbezug
begonnen hat , alſo die Anſtellung auf den betreffenden Poſten
erfolgt ift ; es ſollen endlich
bei Forſtdienern , die durch die neue Forſtorganiſation zu Be⸗
zirksförſtern beſördert werden , die durch das Geſetz vom
14. Mai 1828 aufgehobenen Accidenzien im Betrag der er :
haltenen Entſchädigungsrente in ſo weit immatrikulirtwerden,
als damit der Geſammtmatrikularanſchlag die neue unwider⸗
rufliche Beſoldung des betreffenden Dieners nicht überſteigt .

( Höchſte Entſchließung aus Großh . Staatsmin , vom 6. Febr .
1834 , Nro . 302 . ) ar

C
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den mit dem glaubhaft zu beſcheinigenden Ertrage ihrer

Praxis immatrikulirt , wenn ſie es wünſchen und darum

bitten . Aber dafür müſſen ſie

a . außer dein jährlichen Beitrag von einem ſolchen An⸗

ſchlag auch noch der Wittwenkaſſe durch Ausſtellung

eines Reverſes verſichern , daß das Gratialquartal

davon nach ihrem Ableben aus dem ihrigen , oder der

Ihrigen eigenem Vermögen bezahlt werde ;

b . ſie müſſen ſich um die Immatrikulirung derartiger

Enmolumente entweder gleich zur Zeit , wo ſie zu de⸗

ren Genuß berechtigt worden , oder doch nicht ſpäter

als längſtens vor Ablauf des zweiten Jahrs melden

und bei derjenigen Summe beſtehen bleiben , wie fie

ſolche einmal angegeben haben ) .

i

3) 1. Durch Erlaß Großh . Miniſt . des Innern , Generaldirectorium ,

vom 1. Februar 1813 ward für den Matrikularanſchlag der Aerzte ,

einſchließlich des Praxisertrags , ein Maximum von 1000 fl . bis

1500 fl . , bei Landchirurgen von 400 fl . , bei Staabschirurgen von

300 fl . feſtgeſetzt . 2
7

2. Die Beſtimmungen der Wittwen⸗Fisciordnung ( §. 2 , Saßz . )

über die Immatrikulirung des Praxisertrags der Aerzte und Wund⸗

ärzte wurden durch das Geſetz vom 14. Mai 1828 ( Regierungsblatt

1828 , Seite 87 ) aufgehoben und dafür folgende Vorſchriften gegeben:
a. Bezirksſanitätsbeamte ( Phyſici , Land⸗ und Staabschirurgen ) ,

welche künftig angeſtellt , und Aſſiſtenzärzte , welche künftig mit

landesherrlichen Anſtellungsurkunden verſehen werden , ſind ver⸗

bunden mit dem feſtgeſetzten Praxisanſchlag in die Wittwenkaſſe
einzutreten ; Ae z

X

. dieſer Anſchlag beträgt für den Phyfikus 600 fl., für ben Af-

ſiſtenzarzt 450 fl., für den Landchirurgen 400 fl . , für den Staabs⸗

chirurgen 300 fl . ) ;

0. die bei den öffentlichen Heil ? , Straf - und Arbeitshausanſtalten
des Landes angeſtellten Aerzte und Wundärzte ſind dieſen Be⸗

ſtimmungen gleichfalls unterworfen ;

—

Die Klaſſe der Staabschirurgen wurde in neueſter Zeit aufgehoben .

i
Í
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9 ) Was Unſere Diener aus andern als Unſern und Landes⸗
oder Amtskaſſen , z. B . aus ſtädtiſchen oder Gemeindekaſſen ,

d. von dem Praxisanſchlage iſt die geſetzliche Receptionstaxe und
das Eintrittsgeld , bei Erhöhung des Anſchlags in Folge von Be⸗

förderung ( 3. B. des Staabschirurgen zum Landchirurgen , des
Aſſiſtenzarztes zum Phyſikus ) die Meliorationstaxe , endlich der
jährliche ordentliche Beitrag zu entrichten ;

e. fin Sanitätsbeamte bereits mit einem höheren als dem unter
Iit . b feſtgeſetzten Anſchlage immatrikutirt , ſo hat es dabei ſein

Bewenden . Sind ſie mit einem geringeren Praxisanſchlage oder
gar nicht mit einem ſolchen immatrikulirt , ſo können ſie auf Ver⸗
langen mit dem geſetzlichen Anſchlag aufgenommen werden —
unter Nachzahlung der Beiträge vom Tage ihrer Anſtellung ,
resp . bei der Anſtellung vi oa 23, pur 1810 vonbieſem ei
teren Termin an ;

f. das Gratialquartal vom geſetzlichen Praxisanſchlage wird von
der Staatskaſſe entrichtet ; der Bezug eines Sterbquartals von
ſolchem findet nicht ſtatt . Beim Penſionsbezug der Relicten
kommt der geſetzliche Praxisanſchlag als Theil der Dienſtbeſok⸗
dung in Betracht ;

g. andere , als die unter lit . a und c genannten Sautätsbeumte ſind
zur Immatrikulirung des Praxisertrags weder verpflichtet, noch

berechtigt , und auch für die hierher gehörigen Beamten kann die

Aufnahme des Praxisertrags nur ſo lange dauern , als ſie in ihrer

Eigenſchaft von Bezirksſanitätsbeamten bleiben oder in ſolcher
penſionirt werden ; jedoch unnachtheilig des ihnen im Fall des
Uebertritts in andere Dienſte , ſo wie imFall der Dienſtentlaſſung
oder Dienſtentſetzung nach §. 40 . der weltlichen —

— —— Fisci⸗
ordnung zuſtehenden Rechts .

3. Durch Bekanntmachung des Großh . Miniſteriums des Innern
vom 27. Mai 1828 ( Regierungsblatt 1828 , S . 101 ) wurden alle
bereits angeſtellten betreffenden Sanitätsbeamten — deren Praxiser⸗

trag gar nicht oder unter dem geſetzlichen Anſchlag immatrikulirt war —

unter Anberaumung einer Friſt von drei Monaten zur Erklärung we⸗

gen Erhöhung des Matrikularanſchlags aufgefordert und auf die ihren
Relicten hieraus zufließenden Vortheile aufmerkſam gemacht .

Durch Bekanntmachung vom 21 . October 1828 ( Regierungsblatt

1828 , Seite 211 ) ward der Termin zur Erklärung bis zum 1 . Fe⸗
bruar 1829 mit dem Anfügen erweitert , daß auf ſpätere Anmeldun⸗

gen keine Rückſicht mehr werde genommen werden .
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als wirkliche Beſoldung beziehen , iſt auch immatrikula⸗

tionsfähig . Das Gratialquartal dafür wird aus den

nämlichen Kaſſen entrichtet .

§. 25 .

Der Matrikularanſchlag richtet ſich genau nah dem Dienſt⸗

einkommen , wobei keine willkührliche Erhöhung oder Verminde⸗

rung ſtattfinden darf . Jedoch ſoll fein Diener Höher al mit

3000 fl. immatrikulirt werden , dagegen darf er auch von dem ,

um was ſeine Beſoldung die Summe von 3000 fl. überſteigt ,

keine jährlichen Beiträge oder Eintrittsgeld entrichten . Jedoch

wird der Matrikularanſchlag nur von 10 zu 10 fl. genommen ,

damit bei den Quartalbeitragen wenigſtens die Bruchzahlen

unter 1, fr . vermieden bleiben *). -

; pak . §. 26 .

Faolgende Gegenſtände werden nicht immatrikulirt :

1 ) Die Scribentengehalte ,
2 ) die Schreibmaterialiengelder ,
3 ) die Bedientengehalte ,
4 ) die Pferdefouragen , wenn ſie als Dienſteslaſt anzuſehen

ſind , als worüber in den ergehenden Signaturen jedesmal

die erforderliche Beſtimmung erfolgen wird . Nur dann

find fie matrikulationsfähig , wenn das Traktament auf

* ) 1. Zulagen , die an ſich immatrikulirbar ſind , werden auch dannin den

Wittwen⸗Fiscus aufgenommen , wenn der Diener im nämlichenQuar⸗
tal ſtirbt ,in welchem er die Zulage erhalten hat . ( Miniſt . des Inn .

Oeconomiekommiſſion , vom 7 . Januar 1815 , Nro . 503 . )

2. Die Receptions - und resp . Meliorationstaxe hat der Diener

auch von dem, die Summe von 3000 fl . überſchreitenden Beſoldungs⸗

betrage zu entrichten .

3. Der Matrikularanſchlag wird nur in Rundzahlen angenommen .

Ueberſteigt der wirkliche Beſoldungsanſchlag die nächſt geringere

Rundzahl um weniger als einen Gulden , ſo wird dieſe , ſonſt aber die

nächſt höhere Rundzahl genommen .
`

1
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Pferde einem Diener bloß zur Verbeſſerung im Gehalt ,
mithin als Beſoldungsſtück aufgerechnet und nicht zur

nothwendigen Verſehung des Dienſtes verwilligt iſt . —

Wegen denen aber , die damit , oder mit andern in der Zu⸗

kunft nicht zu immatrikulirenden Artikeln , bereits ſchon
immatrikulirt ſind , verbleibt es Dabei * ) .

§. 27 .

Die bisher bei der altbadiſchen Wittwenkaſſe ſeit neueren

Zeiten bewilligte Immatrikulirung jener vorgedachten und an⸗

dern Beſoldungsſtücke , welche der Regel nach nicht hätten im -

matrikulirt werden ſollen und wofür ein ſolcher Diener eine

Verſicherung ausgeſtellt hat , daß nach ſeinem Ablebendas Gra⸗

tialquartal an die Wittwenkaſſe aus ſeinem oder der Seinigen

Peloton bezahlt werden foll, findet für die Zukunft nicht

fatt . Sn Anfehung derjenigen wenigen Diener aber , welde
mit ſolchen Beſoldungsſtücken bereits immatrikulirt ſind und

dergleichen vorerwähnte Verſicherungen ausgeſtellt haben , mag

es dabei belaſſen , und ſie können damit nach der vorherigen
Ordnung behandelt werden . Sollten ſie aber künftig noch Zu⸗

lagen erhalten , ſo ſind ſie damit zwar zu immatrikuliren , von

ihrer vorherigen Matrikul aber iſt vorderſammſt ſo viel abzuzie⸗

hen, als vorerwähnte nicht zu immatrikulirende Artikel betragen.
§. 28 .

Was ſodann jene wenigen Diener betrifft , die keine fixen Be⸗

ſoldungen , ſondern Sporteln zu beziehen haben , ſo ſind deren

Matrikularanſchläge nach dem ungefähren Ertrage ihres Dienſt —
einkommens feſtzuſetzen , und hiernach das Eintrittsgeld zu be⸗

) Pferdefouragen ſind auch bei Hofchargen , wie beim Bezirksſanitäts⸗
perſonal als Dienſtlaſt anzuſehen und nicht , zur Immatrikulirung ge⸗

eeignet . Sie können überhaupt nur bany in den Wittwen⸗Fiscus auf⸗

genommen werden , wenn ſie in derSignatur ii als AE
dung beſtimmt ſind .



rechnen und die jährlichen Beiträge zu erheben . Die Gratial⸗

quartalien von ſolchen Anſchlägen ſind ſeiner Zeit nach dem

Tode des Dieners , aus dem Dienſteinkommen während dem

Lauf des Quartals , und wenn der Ertrag deſſelben dazu nicht

hinlangen ſollte , ſo iſt der Reſt aus dem Ertrage des folgenden

Quartals zu entrichten .

8. 29.

Von allen auf vorſtehende Weiſe auzuſetzenden Beiträgen iſt

in jedem Quartal der vierte Theil des jährlichen Betrags von

derjenigen verrechnenden Dienſtſtelle, die dem Diener ſeine Be⸗

ſoldung auszuzahlenhat, inne zu behalten und dem General⸗

kaſſter der Wittwenkaſſe abzugeben , der darüber vor den Quar⸗

talbeſoldungszahlungen Verzeichniſſe mitzutheilen hat .

Die ausgetretenen , dimittirten und kaſſirten ehemaligen Diener

aber , die keine Beſoldung oder Penſion mehr im Lande zu bezie⸗

hen haben , hingegen in der Societät verblieben ſind , haben ihre

ſchuldigen Beiträge unmittelbar an den Generalkaſſier gehörig

zu bezahlen , oder wenn ſie ſich nicht dahier aufhalten , jemand

zu beauftragen , ihre Schuldigkeit zu entrichten .

V. Abschnitt.

Von den Penſions - und Benefizienver
S hältniſſen .

§. 30 .

Die Proportion derBeneſtzienforderungandie in den Aus⸗

theiler fallende Summe richtet ſich lediglich nach dem jährlichen

Beitrag , welchen der verſtorbene Ehemann oder Vater in den

letzten Zeiten ſeines Lebeng bezahlt hat . Wenn daher einer

Unſerer Diener in dem Laufe eines Quartals eine Beſoldungs⸗
zulage erhält , und er ſtirbt in dem Laufe dieſes nämlichen Quar⸗

tals , wo er ſomit noch nicht in den Fall gekommen iſt , von die⸗
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ſer erhaltenen Zulage einen Beitrag leiſten zu können, ſo erhält
ſeine Wittwe oder Kinder nur von jener Beſoldung das ver⸗

hältnißmäßige Benefizium , von welcher der Verſtorbene im letzt
verfloſſenen Quartal die Beiträge geleiſtet hat .

§. 31 .

Auf jeden GuldenBeitrag ſoll vom 23 . April d. J . an , jäͤhr⸗
lich, und für die Zukunft , wenigſtens 11 Gulden als Benefieium
gereicht werden . Sollte die Wittwenkaſſe durch eine allzu große
Zahl von Perzipienten in den Fall komnien, daßſie zu dieſer nie⸗
mals zu verringernden Abgabe die erforderlichen Kräfte nicht
haben ſollte , und ſollte ſie aus ihren Mitteln von jenen Ein⸗

künften , welche Wir nach § . 42 . u . ſ . w. zur jährlichen Austhei⸗
lung beſtimmen , dazu nicht im Stande ſein , ohne ihren Kapi⸗
talfond zu verringern und anzugreifen , oder nicht ſo viel jährlich
zu Vermehrung des Fonds zurücklegen können , als Wir nach
§. 42 . ꝛc. verordnen , ſo verſprechen Wir anmit feierlich zu jeder

en , als nach die⸗

ſen Umſtänden erforderlich iſt, um unbeſchadet des Kapitalfonds
und desjenigen , was zu deſſen Vermehrung beſtimmt iſt , jähr⸗
lich 44 fl. Beneficium auf 1 fl. Beitrag abgeben zu können .

§. 32.

Wir haben jedoch die gegründete Hoffnung , daß nach Ver⸗

lauf weniger Jahre das jährliche Benefikium von 14 fl. auf

) Der zweite Abſatz des §. iſt aufgehoben . Da nah Sag 1 der Anmer⸗
kung zu H. 25. auch die Zulagen immatrikulirt werden , die ein Diener

in dem Quartal erhalten hat , in welchem er mit Tode abgeht , ſo be⸗
zieht der Wittwen⸗Fiscus von dieſen Zulagen die geſetzlichen Beiträge
und das Gratialquartal , hat aber auch das mit Rückſicht auf die er⸗
wähnten Zulagen zu bemeſſende Beneficium zu verabreichen .
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4 fl . Beitrag beträchtlich wird vermehrt werden können . Als⸗

dann ſoll aber die Vermehrung zwar immer nach gewiſſen Ver⸗

hältniſſen der Beiträge , jedoch aber nicht mehr in gleicher
Summe für alle Perzipienten geſchehen .

Wir wollen nämlich , daf diefe Vermehrung vorzuͤglich den

Wittwen und Waiſen der gering beſoldeten Diener zu gut kom⸗

men ſoll, daß aber zu gleicher Zeit die Wittwen und Waiſen der

höher beſoldeten Diener zwar auch eine Vermehrung ihres Be⸗

neficii , jedoch nicht in gleicher Summe wie jene , von demjenigen

nämlich , was über 44 fl. auf 1 fl. Beitrag
gegeben

wird ,
ten ſollen .

Dieſe Vermehrung ſoll m ben Kräſten des Fonds iif 17

Perioden beſtimmt werden und jedesmal von einer Periode zur

andern nicht eher erfolgen , als bis der Fond fo angewachſen iſt ,

daß er im Stande iſt , dieſelbe mit Sicherheit , ohne ne

Wachsthum zu ſchaden , beſtreiten zu können .

Zu dieſem Ende ſoll jährlich beim Anfang des Rechnungs⸗

jahrs von Unſerm Miniſterial⸗Landespolizei⸗Departement nach

vorgängiger Rückſichtsnahme auf die Zahl der Contribuenten

und Percipienten , auf die Summe der jährlichen Einnahme von

den Beiträgen , den Zinſen u. ſ. . , auf die Summe der Ausga⸗

ben und auf die Stärke des Kapitalfonds , in Ueberlegung ge⸗

zogen werden , ob eine Erhöhung des Beneficii von einer Pez

riode zur andern möglich iſt oder nicht . Das Reſultat hiervon .

ſoll dem Generaldirectorium des Miniſterii des Innern vorge —

legt und Dort nochmals geprüft , ſodann von da aus mit weiterm

„ Gutachten an Uns zur Miniſterialconferenz zur Reſolutions —

faſſung übergeben werden .

§. 33 .

Nachfolgendes Schema, das von 100 fl. zu 100 fl. Beſol⸗

dung ſteigt , das aber auch von je 10 zu 10 fl. anwendbar iſt

an 5 14 werden ſoll , VOTED
MTEC ZENSTEN

darſtellen.



61i

Die Wittwen und Waiſen derjenigen Diener , deren Männerund Väter immatrikulirt waren ia 2

i
l und in jeder Zu⸗ollen 8 ne⸗

e er aee ertan iet T ararmE
ltragen Dai AE Seiten en ehair e a A e,werden guf periode um neficium ge⸗

geben

fl . fl.] kr . fl . ſkr. fl . ſkr.
fl.U kr . EEEE

100| 1| 30 | | 16 | 30 | 25 | > II—I 30
—

I — t20
200| 3| — 33 — 50 | — | + — — 20|
300| | 4| 30 | | 49 | 30 | | 75 | — | | 1| 30 — 20
4001 6 — (66 ( —f 100 — (2 — — | 20
500| 7| 30 | | 82 | 30 | | 125 | — | 2| 30 — 20
600| 9| — | | 99 | — 150 — 3 — — | 20
700 ] | 10 | 30 | | 115 | 30 | | 175 | — | 3| 30 — 20

| 800) 12| — :132| — | | - 200 — (4 — — | 20|
900 | | - 13 | 30 | | 148 | 30 | | 225 | — | | 4| 30 — | 20

| 1000 | 15 | — "165 | — I | 250 | = | 5| — — 20
1100 16 30 | | 181 | 30 | | 275 | — | 5! 30 — | 20
1200 | 18 | — | | 198 | => jj 300 | — | | 6| — — | 20
1300 || 19 | 30 | | 214 | 30 | | 320 | — 6ſ 12 %s , —19½411400| 21 | — 4 231 | — | | 340 | — 6/ 24/ , ( —18471500 | | 22 | 30 | | 247 | 30 | | 360 | — i 6} 37⁄4 —17⸗½/15
1600 | 24| — | | 264 | — | | 380 | — | | 6) 497 %; | | — | 17 ,
1700 25 30 | | 280 | 30 | | 400 | — | | 7 114 , | — [ 165/55
1800 | | 27 | — | | 297 | — | 420 | — | | 7] 143 %, | | — | 16 %
1900 | | 28 | 30 | | 313 | 30 | | 440 | — | | 7| 26 %; | — 1535
2000 : 30 | " — | | 330| — p460. | — | | |- 38i , | | —] 15547
2100 | 31 | 30 | | 346 | 30 || 480 | -—| | |. 51 %, | | — { 14/19
2200 | 33 | — | | 363 | — | | 500 | — | | 8} %; | = | 145 ;
2300 34 30 | | 379 | 30 | | :512] 30 | | 7| 4977 | — 113 y;
2400 36 — | | 396 | — | | 525 | — | | |. 355 %, | — | 121 ,
2500 | 57 | 30 | | 412 | 30 | | 587 | 30 | | 7| 218 %; | | — | 1113 %| 2600/39 — | | 429 | — | | 550 | — | | 7| %; | | — | 1024 ;| 2700 | | 40 | 30 | | 445 | 30 | | 562 | 30| 6| 521 %, | — | 10 %

Í 2800 | | 42 | — | | . 462 | — | | 575 | — | 6} 381 %, | —| % ,
2900 | | 43 | 30 | | 478 | 30 | | 587 | 30 | | 6| 24 : 34 , | | — | 8415/93
3000 | 45 | — | | 495 | — | | 600 | — | | 6| 101 %, | — i

f §. 34 .

Wenn aber dereinſt nach Verlauf mehrerer Jahre das Bene⸗

ficium auf die höchſte Summe der 17ten Periode geſtiegen iſt
und der Fond durch immer höheres Anwachſen zu ſeiner eigenen
genügenden Selbſtſtändigkeit gelangt iſt ; ſo behalten Wir Uns
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und Unſern Regierungs⸗Nachfolgern vor , entweder ein weiteres

Verhältniß , wie das Beneficium ſteigen oder wachſen ſoll , zu be⸗

ſtimmen , oder alsdann die Auszahlung der Gratialquartalien
aus Unſerer Staats - und anderen Kaſſen zu ſiſtiren , oder die -

der Wittwenkaſſe zugewieſenen Dienſtreceptions - und Melioras |

tionstaxen zurückzunehmen, oder die Beitrittsgelder der Diener, |

oder derſelben jährliche Beiträge zu Der Wittwenkaſſe zu ver⸗

mindern , je nachdem die es alsdann rialon und

erfordern.
i

VI. Abschnitt ,
nt

Von den zum Penſions⸗ oder Beneficiengenuß

peregi gter Perſenen. und der Dauer bekletti
§. 35.

Zu Dem -= dieſer Penſtonen oder Beneficien ſind be⸗

rechtigt die Wittwen der hier vorbemeldten Diener und die

eheleiblichen Söhne und Töchter dieſer Diener .

Der Genuß deſſelben fängt von dem Ende des Quartals an ,

in welchem der Mann oder Vater geſtorben iſt , mithin entweder

auf den 23 . April , Julius , October oder Januar , weil Wir die

Beſoldung eines Dieners in demjenigen Quartal , in deſſen Lauf

derſelbe ſtirbt , noch ganz , als wenn der Diener den letzten Tag

des Quartals erlebt hätte , an ſeine Wittwe und Kinder aus⸗

zahlen laſſen , ein früherer 3 nö⸗

thig si——
3

*) 1. Nach Satz 2 der Anmerkung zu §. 19. erhalten die Nelicten eines

verſtorbenen Dieners deſſen Beſoldung oder Penſton für die drei

auf den Todestag zunächſt folgenden Monate ; es beginnt darum auch

der Beneficienbezug nach Ablauf dieſer drei Monate .

2. Die Wittwe eines Mitglieds bezieht das Beneficium , gleich⸗

x gültig; ob ſie die Frau erſter , zweiter oder einer nachfolgenden Ehe

X
*
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§. 36 .

Ign Anſehung der Kinder iſt dieſer Beneficiengenuß als ein
Nachlaß des Vaters , den er errungen , anzuſehen , woran ſie
nicht bloß durch die Mutter und in ihrem Namen partizipiren,
ſondern woran ſie aus eigenem Rechte Antheil nehmen . Die⸗

ſes Recht kann ihnen durch keine Handlung der Mutter entzo⸗
gen werden . Der Antheil der Kinder fällt aber der Mutter zu,
wenn die Kinder des Genuſſes nicht mehr fähig ſind.

§. 37 .

Wittwen und Kinder , es mögen deren viele oder wenige ,
auch aus einer oder mehrern Ehen ſein, werden für Eine Perſon
gerechnet . Die Wittwe erhält und genießt das Beneficium für
ſich und ihre mit dem verſtorbenen Diener erzeugten Kinder . Hat

dieſer perzeptionsfähige Kinder aus mehrern Ehen hinterlaſſen ,
ſo theilt ſich das Beneficium in ſo viel gleiche Theile , als Ehen
ſind. Die Hinterlaſſenen aus einer Che erhalten zuſammen
einen Theil , welcher ſodann wieder unter ihnen ſelbſt nach den
Köpfen in gleiche Theile zerfällt .

F . 38 .

Dieſer Unterhalt gehet zu Ende , wenn die Wittwe ſich an⸗
derweit verheirathet oder ſtirbt . Wenn aber in dem einen oder
andern Fall annoch Kinder von ihrem verſtorbenen Ehemann
übrig ſind , alsdann bekommen die Söhne bis nach Vollendung
des 20ſten , d. i. bis zum Antritt des 2lſten Jahrs , die unver⸗

iſt . Ebenſo die Waiſen , ohne Rückſicht , ob ſie aus dererſten oder
einer folgenden Ehe des Mitglieds herſtammen .

( Miniſt . des Innern vom 19. December 1825 , Nro . 13775 )
3. Die Wittwen⸗Fiscibeiträge und Beneficien werden ſeit 1833

nicht mehr auf die Termine vom 23 . April , Juli , October und
Januar , ſondern auf die Termine vom 1. Mai , Auguſt , Nove

ber und Februar erhoben und beziehungsweiſe geleiſtet .
( Miniſt . d. Inn . vom 2. April 1833 , Regierungsbl . 1833 .
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heiratheten Töchter aber bis nach vollendetem 18ten , d. t. bis zum

Antritt des 19ten Jahrs , den ganzen Gehalt . Die Pfleger derz

felben empfangen die Zahlung und die Theilung geſchieht nach

Köpfen . Sterben von ihnen einige vor ſolchem Alter , oder hei⸗

rathet ein Sohn oder eine Tochter vor dem Antritt des 24ſten

oder resp . 19ten Jahrs , alsdann fällt der erledigte Antheil den

übrigen zu , und wenn deren keine mehr von dem beſtimmten Al⸗

ter vorhanden ſind , ſo hört auch alle Zahlung der Wittwen⸗

kaſſe auf >) .
`

'

z §. 39 .

Da ſich auch ſchon der Fall zugetragen hat , daß einer

Wittwe der Dienſt ihres verſtorbenen Mannes auf gewiſſe Zeit

mit dem Beſoldungsgenuß zur Beſorgung gelaſſen worden , und

dies vielleicht auch in gewiſſen Fällen , außerordentlicher Weiſe ,

künftig geſchehen könnte , fo haben in einem ſolchen Falle die

Wittwe oder die Kinder , ſo lange erſtere die Dienſtbeſoldung be⸗

zieht, nicht nur keine Anſprache auf ein Beneficium zu machen,

ſondern die Wittwe iſt auch ſchuldig , die Beiträge von dem Be⸗

ſoldungsanſchlag , da der Beitrag auf der Dienſtbeſoldung haf⸗

tet , ſo, lange fortzubezahlen , bis ihr der Dienſt abgenommen

und wieder anderweit beſetzt wird , wo ſie alsdann von dem

Quartal an , wo dieſes geſchieht , mit den Kindern in den Bene⸗

firiengenuß kommt . is

§. 40 .

Wenn Diener aus Unſern in andere Dienſte gehen , oder

in Gnaden , oder Vergehens wegen entlaſſen oder kaſſirt werden ,

fo follen fie, wenn ſie zehn Jahre lang in Unſern Dienſten und

+) Xud die Beneficien der vormals Klettgauer Wittwenkaſſe werden

an die Söhnebis zum vollendeten 20 . , an die Töchter bis zum

vollendeten 18. Jahre verabreicht . ;

( Miniſt . des Innern , Oekonomiekommiſſion vom 19 . Mai 1819 ,

Nro . 2542 . )
i RIS

g
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Mitglieder dieſer Anſtalt geweſen ſind ) , für ihre dereinſtige
Relicten gleichwohl das Recht zu der Wittwenkaſſe nicht verlie⸗
ren . Sie müſſen ſich aber darüber , daß fie fernerhin noch Mit⸗
glieder bleiben wollen , ausdrücklich erklären , und wenn ſie dies
gethan , ſo können ſie in der Folge auch nicht mehr austreten ,
ſondern ſie ſind auf ihre ganze Lebenszeit an dieſe Erklärung ge⸗
bunden und müſſen bis zum Ende ihres Lebens den Beitrag
auf die nämliche Art fortſetzen , als wenn ſie im Dienſt geblieben
wären .

Nach ihrem Ableben haben ſodann ihre Relicten auf den
Beneficiengenuß wie die übrigen Wittwen und Waiſen Anſprache
zu machen , und ſie ſind in ſolchen von dem Ablauf des Quar⸗
tals an zu ſetzen , in welchem ber Ehemann oder Vater geſtor⸗
ben iſt , und für ſolches Quartal iſt noch der ganze Quartalsbei⸗
trag zu entrichten .
Sollten aber dergleichen geweſene Diener in der Bezahlung

wer Beiträge ſäumig werden , ſo ſteht dem Inſtitute frei , den
Zahlungsſäumigen , ſtatt der etwa nicht ſchicklich findenden ge⸗
richtlichen Verfolgung auf die Erfüllung , zur Strafe der Saum⸗
fal , wenn er %, Sabre Tang feine Beiträge niht entrichtet hat , -
von der Geſellſchaft auszuſchließen . Würde hingegen ein fol -
cher Diener nach erfolgter Exeluſion um ſeine Wiederaufnahme
in das Inſtitut nachſuchen , auch ſolche nach dem Ermeſſen Un⸗
ſers Miniſterial⸗Landespolizeidepartements und des Generaldi⸗

) 1. Diener , die in andere Dienſte gehen , können nur dann fernerhin
Mitglieder der Anſtalt bleiben , wenn ſie nicht nur zehn Jahre im
Großh . Dienſte , ſondern auch zehn Jahre lang Mitglieder der An⸗

ſtalt geweſen ſind . S . Anmerkung zu §. 8. Satz 3.
2. Perſonen , die mit der Entlaſſung aus dem Großh . Dienſte

zugleich aus dem Wittwen⸗Fisciverbande getreten ſind , nachgehends
aber wieder in den Großh. Dienſt aufgenommen werden , ſind als

neu eintretende Mitglieder zu behandeln .
Min . d. Inn . vom 12 . September 1823 , Nro⸗ 12102 . )
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rectorii Unſers Miniſterii des Innern , ohne offenbaren beſondern

Nachtheil der Sozietätsglieder , zugelaſſen werden können , ſo kann

jedoch dieſe Aufnahme anders nicht geſchehen, als daß der, vom

Austritte an rückſtändige Beitrag doppelt entrichtet werde .

§. 41 .

Eine von ihrem Mann verlaſſene , oder auch unſchuldig ab —

geſchiedene Ehefrau ſoll nur in dem Fall , wenn der Mann oder

ſie bis an den Tod ihres Mannes den Beitrag fortſetzt , ihr

Recht zu dem Genuß des Wittwenbeneficii beibehalten ; ſie kann

aber den wirklichen Bezug des Wittwenbeneficii vor dem Abſter —

ben des Mannes nicht verlangen . Hat der Mann ſich wieder

verheirathet und aus der ſpätern Ehe eine Wittwe oder perzep⸗

tionsfähige Kinder hinterlaſſen , ſo theilen ſie mit der unſchuldig

abgeſchiedenen Ehefrau und ihren mit dem verſtorbenen etwa

erzeugten Kindern dag Beneficium nach den Regeln des 37 . §. ;
nie kann aber eine ſchuldig abgeſchiedene , jedoch unnachtheilig
ihren Kindern , daran Theil nehmen .

VII . Abschnitt .

Beſtimmungen deſſen , was von den Einkünften
jährlich unter die Wittwen und Waiſen aus⸗

getheilt und was davon Perin grleai
werden .

ſoll .

8. 42 .

Die Dienſt⸗Receptions⸗ und Meliorationstaxen , ſo wie auch

der Betrag der Gnadenquartalien , ſollen nie ausgetheilt , ſon —
dern zu weiterer Kapitalanlage und sotia des Fonds

jederzeit zurückgelegt werden .

§. 43 .

In Anſehung der von Unſern Dienern zu Beiträge
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ſo wie auch in Anſehung der Kapitalzinſe , wh e
bel der

altbadiſchen Wittwenkaſſe ganz , und erſtere zu J ausgetheilt
worden , müſſen Wir deßhalb nothwendig eine neue Anordnung
treffen , weil die Zahl der Contribuenten ſich wohl noch einmal ſo
ſtark , als bisher geweſen ſind , vermehren wird , und die Zahl der

künftigen Wittwen und Waiſen von dieſen neu aufzunehmenden
Dienern erſt nach Verlauf von etwa 30 Jahren in der gehörigen
Mittelzahl erſcheint . Würde hierauf nicht billige Rückſicht ge⸗

nommen , fo würden die Wittwen und Waiſen in den erſtern

Jahren weit mehr erhalten , als ſpäterhin abzugeben möglich
wäre . Da aber von der andern Seite betrachtet , die jetzige
allgemeine Geſellſchaft nicht ganz neu conſtituirt wird , indem

von den bisherigen Mitgliedern der altbadiſchen und Bruchſaler
Geſellſchaft die Zahl der Wittwen und Waiſen ſich ſchon ziem⸗

lich auf die gehörige Mittelzahl geſtellt hat ; ſo verordnen Wir

anmit :

aN aA è

a ) In Anſehung der jährlichen Beiträge , daß von ſolchen
im erſten Jahre , alſo vom 23 . April 1810 bis dahin
1814 , die Hälfte , und in den folgenden J/ weiter , näm⸗

lich im zweiten Jahr Fu5, im dritten 1 % , im vierten %,
im fünften / , im ſechsten %4, im ftebenten Vo , im

achten ½5 , im neunten ° , im zehnten %5, im eilfz

ten %, im gwolften 13 %, im dreiehnten und allfol -

genden %o ausgetheilt werden dürfe . Das weitere Vio.

foll fúr immer zur Rapitalvermehrung zurúdgelegt werden ,

5. 45 . ~

b ) In Anſehung der jährlichen Zinſe ſoll im erften Jahr 1
und in den folgenden Jahren V, weiter , alfo im zweiten

Jahr %/5 , im dritten 2/5 , im vierten /5 , im fünf -

ten 29/5 , im ſechsten % 4 , oder , , im ſiebenten 24s ,

im achten / , im neunten /5 , im zehnten /s , in

eilften und allfolgenden die ſämmtlichen Zinſe porel
werden .



§. 46 .

Wegen dieſen zu vertheilenden Beiträgen und Zinſen iſt
Jaber keineswegs durchaus nothwendig , daß in dieſen zum

Wachsthume des Kapitalfonds beſtimmten 13 und reſp . 10

Jahren etwa nicht einige hundert Gulden mehr oder weniger
in den Austheiler fallen dürfen , indem , wie oben verordnet iſt ,
die Vermehrung der Beneficien nicht gerade und allein von

dieſer auszutheilenden Summe abhängig iſt , ſondern von jenem
oben §. 33 . feſtgeſetzten Grundſatz des Steigens deſſelben in 17

verſchiedenen Perioden , und es alſo hauptſächlich darauf ankommt ,
daß in jeder dieſer Perioden ſo viel zum Austheiler vorhanden
ſei , als zur Beſtreitung der Beneficien für alle Wittwen und

Waiſen erforderlich iſt . Sodann wollen Wir auch den Fall
nicht ausnehmen , daß , wenn z. B. nach der ſechsten Wachs⸗

thumsperiode die Kräfte des Fonds nicht mehr geſtatteten , dieſe
beizubehalten , alsdann wieder auf die fünfte oder vierte Periode
u. ſ. w. zurückgegangen werden dürfe und ſolle .

VIII . Abschnitt .

Von der Verwaltung des Inſtituts .

§. 47 .

Die ſämmtlichen Angelegenheiten dieſes Inſtituts werden bei

Unſerm Miniſterial⸗Landespolizeidepartement beſorgt und dort

ausgefertigt . Die beſonders wichtigen Fälle werden zur Ent⸗

ſcheidung an das Generaldirektorium Unſers Miniſterii des

Innern und erforderlichen an die Miniſterialconferenz ge⸗
bracht *) .

) An die Stelle deg Landespolizeidepartements trat ſpäterhin die Staats⸗

anſtaltencommiſſion und nach deren , mit dem 1. Juni 1831 erfolgter
Aufhebungein dem Miniſterium des Innern untergeordneter Ver⸗

—

——
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§. 48 .

Alle Landesſtellen ohne Unterſchied , von welchen die Ernen⸗

nung neu anzunehmender in dieſes Inſtitut ſich qualifizirender
Diener abhängt , werden hiermit angewieſen , jedesmal , ſo wie

auch in Fällen , wenn ein bereits angeſtellter Diener eine Zu⸗
lage erhält , ſolches Unſerm Miniſterial Landespolizeidepartement
anzuzeigen , damit wegen deſſen Immatrikulirung das Nöthige
beforgt werden fann *) .

| S- 49 .
8

Die Dienſtrezeptions - und Meliorationstaren ſind von Un⸗

ferm Miniſterial⸗Landespolizeidepartement nach der vorliegen -
den Taxordnung und deßfallſigen Beſtimmungen anzuſetzen , und
es iſt ſorgfältig darüber zu wachen , daß für das Inſtitut das

ihm Gehörige erhoben und eingezogen werde .

§. 50 .

Das Rechnungsweſen wird von einemGeneralkaſſter des

Inſtituts geführt . Die Vorſchläge zu deſſen Ernennung ge⸗
ſchehen von dem Miniſterial -Landespolizeidepartement an das

Generaldirektorium und gelangen von da zur an
Unſere Miniſterialconferenz h

waltungsrath. Höchſte Verordnung vom 17. Februar 1831, Re⸗
gierungsblatt 1831 , Seite 26.

Ueber den Geſchäftskreis des Verwaltungsraths hat das Miniſte⸗
tium des Innern unterm 16, Mai 1831 , Regierungsblatt 1831 ,
Seite 61 , beſondere Inſtruction ertheilt .

) Von neuen Anſtellungen im Civilſtaatsdienſte und von Zulagen an
dahin gehörige Diener giebt das Finanzminiſterium , von neuen An⸗
ſtellungen und Zulagen ſonſtiger zur Aufnahme in den Wittwen⸗
Fiscus befähigter Perſonen die denſelben vorgeſetzte Zentralſtelle dem
Verwaltungsrathe die zum Behuf der Immatrikulirung erforderliche

Nachricht ~
) Als Verwaltungs⸗ und Rechnungsbeamte für die Generalwittwen⸗

kaſſe und zugleich für die Generalbrandkaſſe ſind zur Zeit angeſtellt
ein Generalkaſſier als Vorſtand , ein Zahlmeiſter und ein Controleur .



§. 51 .

Dieſer Generalkaſſier wird aus den Mitteln des Inſtituts
beſoldet ; er erhält eine eigene Dienſtsinſtruction , wozu die bis —

herige bei der altbadiſchen Wittwenkaſſe zum Grunde gelegt
werden kann . Die jährliche Rechnung iſt von demſelben ſechs

Wochen nach Georgi an das Miniſterial - Landespolizeideparte⸗
ment zur Einſicht , und von da an die Oberreviſion zur Abhör
zu geben ) .

§. 52 .

Der Generalkaſſier hat unter Beihülfe Unſerer übrigen Ver —

rechner den Einzug der Beiträge nach Tabellen zu beſorgen ,

welche vom Miniſterial - Landespolizeidepartement zu unterzeich⸗
nen ſind , und womit der Generalkaſſier ſeine Einnahme be⸗

ſcheinigt .
Gben fo werden die Ausgaben an Wittwen und Waiſen ge⸗

leiſtet , welche ebenfalls , ſo wie jede Ausgabe , die der General —

kaſſier außer dieſen zu leiſten hat , vom Miniſterial - Landespolizei⸗
departement unterzeichnet féin müſſen .

§. 53 .

Die Kapitalien des Inſtituts ſind nur auf gerichtliche Obli⸗

gationen gegen doppelten Verlag der Unterpfänder anzulegen .
Von dieſer allgemeinen Regel darf der Generalkaſſier für ſich

*) Die drei Beamten der Generalwittwen⸗ und der Generalbrandkaſſe

werden aus den Mitteln beider Inſtitute beſoldet . Sie befigen eine

beſondere Dienſtinſtruction .
Das Rechnungsjahr der Generalwittwenkaſſe begreift jetzt die

Periode vom 1. Juni des einen bis mit dem letzten Mai des nächſt

folgenden Jahrs . Die Rechnung iſt je auf den 1. Februar des auf

den Rechnungsſchluß kommenden Jahrs durch den Verwaltungsrath

an die Oberrechnungskammer zur Prüfung abzugeben .

( Miniſterium des Innern vom 7. Mai 1824 , Nro . 5488 . ; Mini⸗
ſterium des Innern vom 2. April 1833 , Regierungsblatt 1833 ,

Seite 84 ) .

ao
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niht abgehen . Soften je einzelne Fälle vorkommen , wo aus
beſondern Rückſichten vom doppelten Verlag des Unterpfandseine Ausnahme gemacht werden könnte ; ſo iſt darüber vom
Miniſterial⸗Landespolizeidepartement zu entſcheiden . Bei ſolchenjedoch ſeltenen Ausnahmsfällen darf aber nie ein Darlehen ge-geben werden , beffen Werth 7ͤdes zu verhypothezirenden Ob⸗
jects überſteigt , der Aufnehmer muß bei den Gerichten als ein
guter Hauswirth bekannt ſeyn , und es muß an ſchicklicher ſon⸗ſtiger Gelegenheit zur Unterbringung der anzulegenden Gelder
ermangeln —

§. 54 .

Die Originalſchuldverſchreibungen ſind dem Miniſterial⸗
Landespolizeidepartement zu übergeben und von dieſem an Unſer
allgemeines Landesarchiv gegen Beſcheinigung zur Aufbewah⸗

rung abzugeben . Auf gleiche Weiſe ſind die Schuldſcheine der —
abgelösten Kapitalien von da zu erheben .

§. 55 .

Die ſämmtlichen verrechnenden Landdienſtſtellen ohne Unter⸗
ſchied werden hiermit angewieſen , dem Generalkaſſier dieſes
Inſtituts in Einziehung der Beiträge , Kapitalzinſe und Ver⸗
kauf der Gratialquartal⸗Naturalien u. ſ. w. unentgeldlich an
Handen zu gehen , um damit auch ihrerſeits das Beſte des
wohlthätigen Inſtituts mit befördern gu helfen *) . -

) 1. Durch höchſte Entſchließung vom 13. Dezbr 1832 (Regierungs⸗blatt 1832 , Seite 517 ) wurden ſämmtliche landesherrliche
zirksverrechner , welche mit Erhebung und Ablieferung von Beiträͤ⸗gen für die Generalwittwenkaſſe beauftragt ſind , unter Hinweiſung
auf die §§. 52. und 55. der Wittwen⸗Fisciordnung noch ausdrücklich
als Partikularverrechner dieſer Centralkaſſe mit der Verantwortlich⸗keit als Staatsverrechner erklärt . T
2 . Sämmtliche Verrechner , die mit Erhebung und Ablieferung

von Wittwen⸗Fiscibeiträgen , ſo wie mit der Auszahlung von Bene⸗
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§. 56 .

Zur öffentlichen Kenntniß über den Gehalt dieſes Inſtituts

ſoll alljährlich nach erfolgtem Rechnungsſchluß ein ſummariſcher

Status , wie bisher bereits bei der altbadiſchen Wittwenkaſſe

geſchehen iſt , gedruckt und unentgeltlich ausSgetheilt werden *) .

—

ficien beauftragt ſind , haben insbeſondere die Generalwittwenkaſſe in

Kenntniß zu ſetzen über :

a ) die Ueberweiſung der Beſoldung oder Penſion eines Dieners ,

für welchen bereits Wittwen⸗Fiscibeiträge angeſetzt worden ſind ,

auf eine andere Verrechnung ;

b ) die Entlaſſung oder den Tod eines ſolchen Dieners und zwar

vor der Auszahlung des Beſoldungs - oder Penſionsreſtes wegen

der etwa noch abzuziehenden Wittwen- Fiscibeiträge ; 2

c) bie Relicten des Verſtorbenen , ob nämlich nur eine Wittwe oder

eine ſolche mit groß⸗ oder minderjährigen Kindern , ober nur .

großjährige oder endlich auch minderjährige Kinder vorhanden ,

endlich welche von Letzteren etwa aus einer früheren Ehe ſind ;

d ) die Religion der Wittwen ſo wie der minderjährigen Kinder ,

auch der Letzteren Geburtstage und Pfleger .

Ferner haben die Verrechnungen der Generalwittwenkaſſs :
e) die Recognition des Gratialquartals von der Beſoldung oder

Penſion des verſtorbenen oder entlaſſenen Dieners nach der

Finanzminiſterialberordnung vom 1. April 1823 , Nro . 1547 .

( vid . Anmerkung 1. zu §. 14 . ) mitzutheilen , derſelben weiter

f ) vom Tage , an dem cine , ein Beneficium beziehende Wittwe

oder Waiſe heirathet oder ſtirbt , wegen Berechnung des Bene⸗

ſicienreſtes Nachricht zu geben , auch damit bei Wittwen die

Anzeige zu verbinden , ob aus der Ehe mit dem verlebten Diener

noch Söhne unter 20 oder Töchter unter 18 Jahren vorhanden ſind .

Endlich haben die Verrechnungen :

9 ) Beneficien an Wittwen und Waiſen ( für Letztere an die Pfleger )

nur dann zu bezahlen , wenn die Ueberzeugung gegeben wird ,

daß ſie leben und im Wittwen⸗ reſp. ledigen Stande ſich befin⸗

den . Für auswärts Wohnende muß ſolches durch obrigkeitliches

Zeugniß beſtätigt werden .

) Der hier erwähnte ſummariſche Rechnungsauszug wird ſchon ſeit län⸗

gerer Zeit jährlich durch das Regierungsblatt bekannt gemacht , aber

zur Erſparung weiterer Druckkoſten nicht mehr , wie früher , befonders

unter die Mitglieder vertheilt .
i à
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In ſolchem muß Ae dem re n Inhalt angezeigt
werden :

1) die Zahl der Mitglieder , wie viel nämlich beim Anfang
eines jeden Rechnungsjahrs am 23 . April dergleichen
vorhanden geweſen ;

2 ) wie viel im Laufe des Jahrs neue Mitglieder dazu ge⸗

kommen ;

3 ) wie viel in ſolchem abgegangen ſind ;

4 ) wie viel Wittiven und

5 ) wie viel Waiſen ( deren Mütter nämlich auch ſchon ge⸗

ſtorben ſind ) nach der Familienzahl beim Anfang eines

jeden Rechnungsjahres vorhanden geweſen ;

6) wie viel im Lauf des Jahres dazu gekommen ;

7 ) wie viel in ſolchem ſowohl Wittwen , als auch

8 ) Waiſen nach der Familienzahl abgegangen find ;

9 ) wie viel auf 1 fl. Beitrag an Beneficium ausgetheilt
worden ; ob nämlich 14 fl. oder ob ſolches durch die erſte
oder welche folgende von 17 Wachsthumsperioden ver⸗

mehrt worden .

F. 57 .

Auf die aus dieſer Wittwenkaſſe abzugebenden Beneficien
darf von Niemand , außer der darauf angewieſenen Wittwe oder

den Pflegern der Waiſen , welche ſie zu beziehen haben , in dem
Falle , wenn dieſe Wittwen oder Waiſen kein anderes Beida
beſitzen, eine Anweiſung angenommen , ſolchemnach in dieſem
Falle auch kein Arreſt darauf geſchlagen werden .

§. 58 .

Dieſes Inſtitut ſoll von , Uns in beſondern landesherrlichen

$
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Shug genommen werden nnd erhält alle und jede Freiheiten
unb Rehte , melHe milde Stiftungen geniepen *) .

#

§. 59 .

Wir behalten Uns und Unſern Regierungsnachfolgern be -

vor , die Beſtimmungen dieſer Ordnung nach den ſich ergebenden
Zeitumſtänden , zum Beſten Unſerer Diener , zu mindern , oder

zu vermehren . Hieran geſchieht Unſer gnädigſter Wille .

Gegeben Karlsruhe den 28 . Junius 1810 .

Carl Friedrich .

Frhr . von Reitzenſtein .
3

Auf Sr . Königl . Hoheit

beſondern höchſten Befehl .

Gerſtlacher .

) .ö Nach §. 25 . der Verfaſſungsurkunde für das Großherzogthum

ſoll das Inſtitut der Wittwenkaffe in ſeiner bisherigen Einrichtung

fortbeſtehen und unter den Schutz der Verfaſſung geſtellt ſein .

2. Der Generalwittwenkaſſe ſteht die Tax⸗ und Sportelfreiheit
in gleicher Maaße , wie dem landesherrlichen Fiscus zu. In ihren

Rechtsſtreitigkeiten werden die deßfallſigen Gebühren nur vorgemerkt ,

um von dem etwa unterliegenden Gegner erhoben zu werden ,

uſtizminiſterium vom 26 . October 1827 , Regierungsblatt 1827 ,

Seite 248 ) .
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